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Teil 1 Hintergrund 

A. Das Projektentwicklungsprogramm  

Das Projektentwicklungsprogramm (PEP) der Export-
initiative Energie des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) begleitet deutsche Unter-
nehmen auf ihrem Weg in Schwellen- und 
Entwicklungsländer. Die Märkte dort sind dynamisch 
und vielversprechend, stellen die Unternehmen aber 
auch vor neue Herausforderungen wie etwa politische 
Instabilität, erschwerten Zugang zu Finanzierung oder 
Mangel an qualifizierten Fachkräften.  

Genau hier setzt das PEP an: Die Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH entwickelt zusammen mit den Auslandshan-
delskammern (AHKs) vor Ort im Rahmen des PEP 
passende Lösungsansätze, um die Märkte weiter zu 
entwickeln, Partnerschaften zwischen deutschen und 
lokalen Firmen zu fördern und konkrete erneuerbare 
Energieprojekte voranzutreiben. Aktuell konzentrieren 
sich die Aktivitäten auf 16 Länder in Südostasien, dem 
Nahen Osten und Subsahara-Afrika. 

 

 

Ansprechpartner bei Rückfragen 

Projektentwicklungsprogramm der Exportinitiative Energie des BMWi  

E-Mail: pep@giz.de 

 

B. Stromlieferverträge mit Industriekunden in Ghana 

Industrieunternehmen aus den verschiedensten Berei-
chen (Landwirtschaft, Gewerbe, Real Estate etc.) in 
Subsahara-Afrika sehen sich mit steigenden Stromprei-
sen und einer unvorhersehbaren zukünftigen Entwick-
lung des Energiemarktes konfrontiert.  

Die Stromversorgung in Ghana ist derzeit unzuverläs-
sig, während die Strompreise stetig steigen. Beides ist 
ein gravierendes Hindernis für die Wirtschaftsentwick-
lung des Landes. Sowohl Unternehmen, die an das öf-
fentliche Netz der Versorgung angeschlossen sind, als 
auch Unternehmen in entlegeneren Gebieten, die eine 
geringe oder keine netzgebundene Stromversorgung 
haben, brauchen eine stabile und kostengünstige Ver-
sorgung; die Abhängigkeit von Dieselgeneratoren leh-
nen sie zunehmend ab.  

Vor diesem Hintergrund entwickeln sich Erneuerbare-
Energien-Quellen wie Photovoltaik (PV) (Solar-PV, 
PV-Hybrid-Lösungen) und Biomasse zu einer wettbe-
werbsfähigen und stabilen Option. Da Industrieunter-
nehmen jedoch ihre Investitionen nicht zur Deckung 
ihres Energiebedarfs, z.B. durch den Kauf eines Kraft-
werks, verwenden wollen und Energieversorgung nicht 
als ihr Kerngeschäft ansehen, bevorzugen sie kontinu-
ierliche Zahlungen auf der Grundlage des monatlichen 

Verbrauchs, bei denen nur die Betriebsausgaben ver-
wendet werden. Damit ergeben sich gute Geschäfts-
chancen für unabhängige Stromerzeuger (Independent 
Power Producer – IPP), die den Unternehmen langfris-
tige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agree-
ments – PPAs) zu günstigeren Konditionen anbieten 
können.  

Lokale Unternehmen, die an der Entwicklung von Pro-
jekten im Bereich der erneuerbaren Energien beteiligt 
sind, verfügen meist nicht über die notwendigen finan-
ziellen Mittel. Auch deutsche Exporteure sind meist 
nicht in der Lage, neue Geschäftsmodelle wie das des 
IPP in Entwicklungsländern zu nutzen, und verfügen 
nur über begrenzte Eigenmittel, die sie zu diesem 
Zweck investieren könnten. Weder lokale Banken noch 
deutsche Entwicklungsbanken oder Privatbanken bie-
ten derzeit standardisierte Finanzierungslösungen für 
solche Projekte an. 

Da eine angemessene Finanzierung ein Haupthindernis 
für die Entwicklung dieses wirtschaftlichen Potenzials 
ist, werden im Rahmen des PEP Investoren, deutsche 
Projektentwickler, deutsche Unternehmen aus dem Be-
reich des Engineering, Procurement and Construction 
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(EPC) und lokale Servicepartner im Bereich der erneu-
erbaren Energien zusammengebracht, um dieses Po-
tenzial zu heben und neue Märkte zu erschließen.  

Zu diesem Zweck hat das PEP Gutachten erstellen las-
sen, um die rechtlichen, finanziellen und wirtschaftli-
chen Aspekte des Konzepts der Energieerzeugung auf 
der Anlage eines industriellen Abnehmers („Embedded 
Production“) sowie die Voraussetzungen zur Errich-
tung einer lokalen Zweckgesellschaft (Special Purpose 

Vehicle – SPV) in Ghana darzustellen. Gleichzeitig 
stellt das PEP die dafür wesentlichen Vertragsunterla-
gen wie den PPA-Vertrag, den O&M-Vertrag (Opera-
tion and Maintenance – O&M) oder aber den Darle-
hensvertrag als Muster zur Verfügung. Begleitend dazu 
wird als Trainingsformat für lokale Projektpartner die 
German Project Development Training Week (Deut-
sche Projektentwicklungs-Trainingswoche) angeboten.

 

 

Embedded Production – Erneuerbare Energie für Industriekunden 

Der Begriff „Embedded Production“ steht in diesem Gutachten für eine Energieproduktion, bei der sich eine 
Erneuerbare-Energien-Anlage (Renewable Power Plant – RPP) auf dem Gelände eines industriellen Stromkun-
den (im Folgenden Off-Taker – O-T) befindet und der O-T der einzige Abnehmer der produzierten Energie 
ist. Das RPP befindet sich auf dem Gelände des O-T und ist Eigentum einer Zweckgesellschaft SPV-A. 
Grundlage der Vertragsbeziehungen zwischen der SPV-A und dem O-T ist ein PPA. Allgemein gilt, wo dies 
nicht möglich ist, werden alternative Modelle betrachtet. 

Das Gutachten bezieht sich ausschließlich auf die Erzeugung erneuerbarer Energien (EE) mit dem Schwer-
punkt „Photovoltaik mit einer Erzeugungskapazität von 200 kW bis 5 MW“. Es berücksichtigt nur die regene-
rative Energieerzeugung, die als Embedded Production im oben erläuterten Sinne klassifiziert ist, vor allem für 
Industrie- und Gewerbebetriebe. Im Rahmen dieses Gutachtens wird sowohl die Situation geprüft, dass die 
RPP (zumindest auch) an das Stromnetz angeschlossen ist (On-Grid), als auch die Situation, dass die RPP nicht 
an das öffentliche Netz angeschlossen ist (Off-Grid). Eine Einspeisung überschüssigen Stroms mit entspre-
chender Vergütung (Net-Metering) ist zwar eine Option, wird jedoch nicht eingehend begutachtet. 

 

C. Rechtsgutachten für Ghana 

Das Gutachten wurde in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern von Becker Büttner Held (BBH) sowie projekt- und ortserfahrenen Kolleginnen und Kollegen 
der Becker Büttner Held Consulting AG (BBHC) in Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten in Ghana in einem 
engen Zeit- und Budgetrahmen mit der größtmöglichen Umsicht erstellt. 

Vor diesem Hintergrund kann nicht gewährleistet werden, dass sich nicht noch weitere Bestimmungen in ande-
ren lokalen Gesetzestexten oder anderen Regelungen befinden, die im Einzelfall zu beachten wären. Die Studie 
kann daher im Einzelfall und bei konkreten Vorhaben eine Beratung nicht ersetzen. Sie gibt aber eine umfang-
reiche Richtschnur. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass diese Studie ausschließlich die Meinung des Au-
tors BBH und deren Partnern wiedergibt. 

Die Verordnung „Energy Commission (Local Content and Local Particpation) (Electricity Supply Industry) Re-
gulations“, 2017 (L.I. 2354) bzgl. der lokalen Wertschöpfung in der ghanaischen Elektrizitätswirtschaft wurde 
nach Abschluss der Studie verabschiedet und muss bei der Durchführung eines Embedded-Production-Projek-
tes berücksichtigt werden.  

Für diesen Text wurde für Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen 
sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.  
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Teil 2 Rechtsgutachten für Ghana  

A. Überblick über den Energiemarkt in Ghana 

Der Bedarf an Elektrizität in Ghana wächst stetig. Ei-
nes der größten Hindernisse für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes ist die unzuverlässige und un-
zureichende Stromversorgung. Es gab in der jüngeren 
Vergangenheit erhebliche Situationen von Stromkon-
tingentierung und Load Shedding, in den 1980er und 
1990er Jahren, aber auch in diesem Jahrhundert und ei-
gentlich von 2011 bis zum heutigen Tag als gewisse 
Konstante der unsicheren Versorgung.1 Bedeutende 
klimabedingte Absenkungen des Wasserspiegels des 
Akosombo-Staudamms wie Ende der 1990er Jahre, als 
diese Hauptquelle für Strom in Ghana nur noch bis zu 
einem Drittel der Strommenge liefern konnte, waren 
eine der Ursachen für die politische Instabilität.2 Der-
zeit ist die Versorgungssituation stabilisiert und es gibt 
eher Probleme mit einer großen Anzahl von (etwa 40) 
PPAs mit Take-or-Pay-Konditionen in Ghana im ther-
mischen Bereich, also der Incumbent Sources. 

Die Versorgung des Landes ist mit stark steigenden 
Preisen insbesondere für die mittelständische Industrie 
und mittelständischen Gewerbe wie insgesamt einer 
starken Energieimportabhängigkeit sowie einer Abhän-
gigkeit von fossilen Energieträgern beschwert. Beson-
ders die überwiegend an das staatliche Stromnetz ange-
schlossene produzierende Wirtschaft leidet unter 
starken Netzinstabilitäten, Spannungsschwankungen 
sowie damit verbundenen Produktionsausfällen und 
teurer Stromerzeugung aus Back-Up-Dieselgenerato-
ren. 

Ghana hat derzeit etwa 2.500 MW installierter Kapazi-
tät, etwa 550 MW davon aus IPP-Produktion. Etwa 

                                                      

 

1 Ebenezer Nyarko Kumi (2017), The Electricity Situation in Ghana: Challenges 
and Opportunities, CGD Policy Paper 109, S. 10: „Ghana has experienced an 
increase of 49.8 percent in peak load over the last 10 years; increasing from 
1,393 MW in 2006 to 2,087 MW in 2016 (Energy Commission of Ghana, 
2016a; VRA, 2015; Energy Commission of Ghana, 2017). Generation ca-
pacity on the other hand has more than doubled over the same period; from 
1,730 MW in 2006 to 3,759 MW in the year 2016, an average annual in-
crease of 8.60 percent. In addition, the installed generation capacity saw a 
29.14 percent increase in 2015 over the 2014 figure of 2,831 MW and a fur-
ther 3.79 percent increase in 2016; whereas demand decreased by 1.88 per-
cent in 2015 before increasing by 7.97 percent in 2016. In spite of this, the 
country is still confronted with power supply shortage, which has been the 
case over the last decade.“ https://www.cgdev.org/sites/default/files/elec-
tricity-situation-ghana-challenges-and-opportunities.pdf (letzter Zugriff am 
27.03.2018). 

2.000 MW davon sind durchschnittlich verfügbar. Dies 
ist bei einer Bevölkerungszahl von 25 Mio. Einwoh-
nern und Einwohnerinnen mit einer Wachstumsrate 
von 2,1 % per annum bei weitem nicht ausreichend, 
um eine stabile Wirtschaft auszubauen.3 

Der noch wenig liberalisierte Energiemarkt Ghanas be-
steht größtenteils aus der staatlichen Volta River Au-
thority (VRA), dem staatlichen Netzbetreiber GridCo 
und dem Stromverteilungsunternehmen Electricity 
Company of Ghana (ECG). Seit Kurzem sind auch 
IPPs in Ghana tätig. 

Im Jahr 2018 hatten in Ghana über 80 % der Bevölke-
rung Zugang zur Stromversorgung, auch als Ergebnis 
der Politik der Regierung, die 1989 beschlossenen Uni-
versal-Access-Ziele zu erreichen. 1989 hatten im Ver-
gleich dazu nur 15 % bis 20 % der Bevölkerung Zu-
gang zur Stromversorgung.4  

Wie viele seiner Nachbarn benötigt auch Ghana eine 
rasche Diversifizierung der Energiequellen. Dies kann 
sehr gut durch den Ausbau von Wasserkraft und aller 
Erneuerbare-Energien-Quellen, für die Ghana reiche 
Ressourcen hat, erfolgen. Der Ruf nach einer Umstruk-
turierung des derzeitigen Tarifsystems wird lauter, da-
mit die Stromerzeuger ihre Investitionskosten erwirt-
schaften können und damit insbesondere die kleinen 
und mittleren Unternehmen einen gesicherten Strom-
bezugspreis auf wirtschaftlich vernünftigem Niveau in 
ihre Kalkulation einplanen können. Betriebsnahe Ei-
gen- oder Drittversorgungsmodelle aus erneuerbaren 
Energien gewinnen an Zuspruch, vor allem, um Ver-
sorgungsstabilität zu sicheren Preisen zu erreichen. 

2 Martin J. Wilde, Ghana – Eine Demokratie stabilisiert sich, KAS Auslandsin-
formationen, KAS-AI 3/99, S. 82–110, https://www.kas.de/web/aus-
landsinformationen/artikel/detail/-/content/ghana-eine-demokratie-stabili-
siert-sich (letzter Zugriff am 27.03.2018). 

3 Kumi, The Electricity Situation in Ghana 

4 A. a. O., S. 2: „Other challenges plaguing the sector include high levels of 
distribution losses, lack of revenue due to the non-payment of bills and also 
poor tariff structure, which makes it difficult for the power utilities to make 
significant investments to improve the sector due to financial constraints. 
Opportunities, however, remain in the sector for the introduction of renew-
able energy sources into the generation mix, seeing that the country has po-
tential for solar power generation and other renewable energy sources. In 
light of this, the necessary regulatory frameworks have been provided nota-
ble among these is the passage of the Renewable Energy Act in 2011.“ 
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Dies führt bereits zu Konflikten um die Lizensierung 
einer solchen Eigenversorgung, die laut jüngsten Anga-
ben der zuständigen staatlichen Energy Commission in 
der Presse zu einer Belastung des Ausbauprogramms 
mit Verteilnetzen im Lande führen kann. Hier bedarf 
es sicher einer Mediation zwischen den öffentlichen 
Versorgern, der Regierung und den Unternehmen vor 
Ort. 

Ghana hat im Jahr 2011 einen Renewable Energy Act 
(REA) verabschiedet. Dahinter stand u.a. das politische 
Ziel, bis zum Jahr 2020 insgesamt 90 % der Energie 
aus konventionellen und 10 % aus erneuerbaren Ener-
gien zu gewinnen.5 Dieses politische Ziel wurde, nach-
dem absehbar war, dass es weit verfehlt werden würde, 
vom Energieminister auf das Jahr 2030 verschoben.6 
Es ist geplant, die gesamte Bevölkerung des Landes un-
ter Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten an das na-
tionale Energienetz anzuschließen oder durch dezent-
rale Anlagen zu versorgen. Die Regierung hat sich 
zudem das aufgrund der guten geografischen Lage er-
reichbare und in Bezug auf das Potenzial des Landes e-
her bescheidene Ziel gesetzt, bis 2020 insgesamt 500 
MW aus Wind, PV (gute horizontale Globaleinstrah-
lung) und Biomasse zu erzeugen. Laut Umfragen wa-
ren Ende 2014 rund 38.200 Solarsysteme in 120 Com-
munities in Ghana vorhanden – mehrheitlich Pico- und 

Mikro-Off-Grid-Anlagen mit einer Leistung von insge-
samt 8 MW – wobei deutsche Komponenten und Pro-
jektpartner in der aktiven PV-Branche sehr geschätzt 
sind. Im Bereich der erneuerbaren Energien wurden 
umfassende Förderinstrumente in Form einer derzeit 
in der Pilotphase befindlichen Net-Metering-Regulie-
rung sowie eines gesetzlich geregelten Einspeisetarifs 
entwickelt.7  

Der derzeitige Energiemix des Landes besteht zum 
Großteil aus Wasserkraft und Verbrennungskapazitä-
ten inkl. der traditionellen Verbrennung von Biomasse. 
Ende 2016 wurden etwa 57,21 % aus Verbrennung und 
42,79 % aus Wasserkraft generiert. Andere EE als 
Wasserkraft spielen nur eine geringe Rolle in der Ver-
sorgung. Netzgebunden wurden im Jahr 2016 lediglich 
2,5 MW PV aus einer Anlage, die der VRA gehört, ein-
gespeist. Ein 20-MW-Solarprojekt der chinesisch domi-
nierten Solarfirma BXC Ghana8 wurde 2016 fertigge-
stellt. Eine 100-kW-Biogasanlage wurde 2016 an das 
nationale Versorgungsnetz angeschlossen. Die Energy 
Commission beziffert installierte PV-Systeme – sowohl 
netzgebunden als auch über Batteriespeicher – mit 500 
kW für das Jahr 2014. Diese Anlagen gehören entwe-
der Einzelpersonen oder Institutionen wie Schulen und 
Krankenhäusern.9  

  

                                                      

 

5 Das 10-%-Ziel ist im REA nicht ausdrücklich festgeschrieben, der Erlass 
des REA im Jahr 2011 diente aber der Erreichung dieser energiepolitischen 
Zielsetzung. Vgl. hierzu: Delegation der Deutschen Wirtschaft in Ghana 
(AHK Ghana), Sicherstellung einer verlässlichen und bezahlbaren Stromversorgung: 
Anwendung erneuerbarer Energien in der Industrie in Ghana. Zielmarktanalyse mit 
Profilen der Marktakteure der AHK Ghana, November 2015, S. 9, 
http://ghana.ahk.de/uploads/media/Sicherstellung_einer_verlaessli-
chen_und_bezahlbaren_Stromversorgung-_Anwendungen_Erneuerba-
rer_Energien_in_der_Industrie_in_Ghana_-_Zielmarktanalyse_mit_Profi-
len_der_Marktakteure.pdf (letzter Zugriff am 27.03.2018). 

6 Vgl. auch das Factsheet der GIZ „Monitoring of energy news of Ghana“, 
12.07.2017. Obwohl hierüber in den Medien berichtet wurde, gibt es derzeit 
kein politisches Dokument, in dem dieses Datum bestätigt wird Vgl. aber 
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Government-
shifts-renewable-energy-target-10-percent-target-shifted-to-2030-544475, 
05.06.2017 (letzter Zugriff am 27.03.2018). Danach soll der Energieminister 

bei einer Veranstaltung der amerikanischen Handelskammer gesagt haben, 
Ghana könne sich derzeit nur mit einem Prozent Energie aus erneuerbaren 
Quellen rühmen und strebe an, das 10-%-Ziel bis zum Jahr 2030 zu errei-
chen.  

7 EnergieAgentur.NRW, http://www.energieagentur.nrw/interna-
tional/laenderinformationen/ghana, Stand: August 2017. 

8 Bloomberg, Independent Power and Renewable Electricity Producers. Company 
Overview of BXC Ghana Limited, 17.05.2019: „The company was founded in 
2010 and is based in Accra, Ghana. BXC Ghana Limited operates as a sub-
sidiary of Beijing Xiaocheng Technology Stock Co., Ltd.“, 
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snap-
shot.asp?privcapId=405009471 (letzter Zugriff am 27.03.2018). 

9 Kumi, The Electricity Situation in Ghana, S. 12. 
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Abbildung 1: Energiemix Ghanas10 

 
Quelle: Energy Commission of Ghana, 2016a; Energy Commission of Ghana, 2017 

 

Ghana ist in den letzten Jahren zu einem Erdölprodu-
zenten geworden. Im Jahr 2016 exportierte das Land 
vor allem Rohöl (3.722,6 kt Export im Wert von 1.345 
Mio. US-Dollar gegenüber 1.445 kt Import),11 und es 

importierte hauptsächlich Petroleumprodukte (Gaso-
line, Gasoil). Beim Strom hatte Ghana im Jahr 2016 ei-
nen Nettoimportüberschuss von 324 GWh (511 GWh 
Import und 187 GWh Export).12 

 

  

                                                      

 

10 Kumi, The Electricity Situation in Ghana, S. 12. 

11 Energy Commission Ghana, Energy Statistics 2017, http://energycom.gov.gh/files/ENEERGY_STATISTICS_2017_Revised.pdf (letzter Zugriff am 
27.03.2018). 

12 A. a. O., Table 3.3., S. 8. 
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B. Arbeitspaket 1: Rechtliche Analyse des Konzepts der Embedded 

Production 

I. Verwendung des Begriffes „Embedded Production“ und Prüfauftrag 

Der Begriff „Embedded Production“ steht in diesem 
Gutachten für eine Energieproduktion, bei der sich 
eine RPP auf dem Gelände eines O-T befindet und 
dieser O-T der einzige Abnehmer der produzierten 
Energie ist. Die RPP ist Eigentum der Zweckgesell-
schaft SPV-A. Grundlage der vertraglichen Beziehun-
gen zwischen SPV-A und dem Industrieabnehmer ist 
ein PPA. Wo dies nicht möglich ist, sollten alternative 
Modelle betrachtet werden. 

Zu beachten ist, dass in verschiedenen ghanaischen 
Vorschriften ebenfalls die Begriffe „Embedded Gene-
rator“ bzw. „Embedded Electricity Generation“ ver-
wendet und definiert werden.13 Diese Definitionen sind 
nicht identisch mit dem in diesem Gutachten entspre-
chend der Auftragsstellung verwendeten Begriff „Em-
bedded Production“. Anders als in der entsprechend 
dem Auftrag für dieses Gutachten zugrunde gelegten 
Situation wird in den ghanaischen Vorschriften stets 

davon ausgegangen, dass eine Verbindung des Embed-
ded Generator zu einem Verteilernetz besteht, wobei 
zweifelhaft ist, ob hiermit auch das interne Verteilnetz 
der Industrieanlage gemeint sein kann.  

Das Gutachten bezieht sich ausschließlich auf die Er-
zeugung erneuerbarer Energien mit dem Schwerpunkt 
„Photovoltaik mit einer Erzeugungskapazität von 200 
kW bis 5 MW“. Es berücksichtigt nur die regenerative 
Energieerzeugung, die als Embedded Production im 
oben erläuterten Sinne klassifiziert ist, vor allem für In-
dustrie- und Gewerbegebiete. Im Rahmen dieses Gut-
achtens wird sowohl die Situation geprüft, dass der O-
T (zumindest auch) an das Stromnetz angeschlossen ist 
(On-Grid), als auch die Situation, dass er nicht an das 
öffentliche Netz angeschlossen ist (Off-Grid). Eine 
Einspeisung überschüssigen Stroms mit entsprechen-
der Vergütung (Net-Metering) ist nach dem Prüfauf-
trag zwar eine Option, soll jedoch nicht eingehend be-
gutachtet werden. 

 

II. Gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen für Embedded Production 

Ghanas rechtlicher und regulatorischer Rahmen für 
den Energiesektor ermöglicht grundsätzlich die Erzeu-
gung von Strom im Sinne der Embedded Production 
aus Erneuerbare-Energien-Quellen. Regelungen zu den 
Voraussetzungen der Energieerzeugung durch IPPs 
finden sich vor allem im REA 2011, Act 832. Daneben 
enthält der Energy Commission Act (ECA) 1997, Act 
541, Regelungen zu der für die Lizensierung zuständi-
gen Energy Commission sowie zum Lizensierungsver-
fahren, der Übertragung und der Großhandelsversor-
gung und -verteilung von Strom und Erdgas. 

Schließlich enthalten der Public Utility Regulatory 
Commission (PURC) Act und die ghanaische Verfas-
sung sowie weitere Gesetze und Verordnungen Rege-
lungen für den Erneuerbare-Energien-Sektor. Diese 
Regelungen sind mit einer kurzen Erläuterung des je-
weiligen Regelungsgehalts im Einzelnen in Anhang 1 
dieses Gutachtens aufgeführt und sollen an dieser 
Stelle nicht im Einzelnen aufgezählt werden.  

 

 

  

                                                      

 
13 Siehe z. B. Section 36 der Electricity Supply and Distribution (Technical and Operational Rules) LI 

1816 sowie das Licence Application Manual for Service Providers in the Electricity Supply Indus-
try: „Embedded Electricity Generation means production electricity utilizing a generation facility 
that is electrically connected directly to a distribution system and for which the total output of the 
facility is distributed and utilized locally without any requirement for use of the national intercon-

nected transmission system.“ (dt. Eingebettete Stromerzeugung ist die Erzeugung von Elektrizität unter Ver-
wendung einer Erzeugungsanlage, die direkt mit einem Verteilernetz elektrisch verbunden ist und bei der die Ge-
samtleistung der Anlage dezentral verteilt und genutzt wird, ohne dass es für die Nutzung des nationalen Verbund-
netzes erforderlich ist.) 
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1) Der Renewable Energy Act 2011 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Erneuer-
bare-Energien-Sektor in Ghana werden in erster Linie 
durch den Renewable Energy Act (REA) vorgegeben. 
Das Gesetz enthält allgemeine Vorschriften für die 
Entwicklung, Nutzung und effiziente Bewirtschaftung 
Erneuerbarer-Energie-Quellen in Ghana sowie zu den 
Zuständigkeiten und der Zusammenarbeit verschiede-
ner Institutionen aus dem Energiebereich (Energy 
Commission, Public Utilities (öffentliche Versorgungs-
unternehmen), PURC; siehe Art. 4 ff. REA). Eine 
Übersicht über die verschiedenen Akteure im Energie-
sektor findet sich in Anhang 2 und 3 dieses Gutach-
tens.  

Ziel des REA ist es zum einen, den rechtlichen Rah-
men zu liefern, um die Nutzung und Entwicklung er-
neuerbarer Energien zu fördern, und zum anderen, ein 
Umfeld zu schaffen, in dem Investitionen in EE geför-
dert werden (Art. 1 Abs. 2a lit. i und ii REA). 

Die Schwerpunkte des Gesetzes betreffen insgesamt: 

 Einspeisevergütungen (Feed-in-Tariffs – FiT) 

 Abnahmeverpflichtungen bei erneuerbarer 
Energie (Renewable Energy Purchase Obligati-
ons – RPO) 

 Net-Metering (Distributed Generation) 

 Off-Grid-Electrification for Isolated Commu-
nities 

 Promotion of Clean Cookstoves 

 Research and Development, Renewable En-
ergy Fund (RE-Fund) 

 Einrichtung einer Renewable Energy Authority  

 

a) Genehmigungspflicht für gewerbliche Tätigkeiten im Erneuerbare-Energien-Sektor  

Nach Art. 8 Abs. 1 des REA darf eine Person keine 
gewerbliche Tätigkeit im Bereich der erneuerbaren 
Energien ohne Lizenz ausüben. Zuständig für die 
Erteilung der Lizenz ist die Energy Commission. 
Die Vorschriften des REA zu den Voraussetzungen 
der Erteilung einer Lizenz sind teilweise deckungs-
gleich mit entsprechenden Vorschriften aus dem 
ECA 1997, Act 451. 

 

Genehmigungspflichtige Tätigkeiten 

Eine Lizenz muss nach Art. 8 Abs. 2 REA insbeson-
dere für die folgenden gewerblichen Tätigkeiten im 
Erneuerbare-Energien-Sektor eingeholt werden:  

 Produktion 

 Transport 

 Speicherung 

 Verteilung, Verkauf und Marketing 

 Import 

 Export und Re-Export 

 Installation und Maintenance 

 

                                                      

 

14 Dies ergibt sich auch aus einer entsprechenden Anfrage von Shawbell-
Consulting Ltd. an die Energy Commission.  

Die Energy Commission kann den Umfang der ge-
nehmigten Tätigkeiten beschränken oder ausweiten 
(Art. 8 Abs. 3 REA). Ein Verstoß gegen die Geneh-
migungspflicht ist (auch für das strombeziehende 
Unternehmen) strafbar (Art. 8 Abs. 4 und 5 REA).  

 

Eigenverbrauch 

Der REA und der ECA enthalten keine eigenstän-
dige Vorschrift zur Regelung des Eigenverbrauchs 
(Self Consumption) eines gewerblichen Unterneh-
mens.  

 

(1) Eigenverbrauch mit Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen  

Produziert eine Erneuerbare-Energien-Anlage (RPP) 
Strom allein zur Selbstversorgung eines industriellen 
Kunden, so dürfte dies allerdings keine gewerbliche 
Tätigkeit (Commercial Activity) im Sinne der Art. 8 
Abs. 1 REA und 11 ECA sein, sodass eine Lizenz 
der Energy Commission für eine reine Eigenerzeu-
gungsanlage nicht erforderlich sein dürfte.14 Kenn-
zeichnend für eine gewerbliche Tätigkeit ist, dass sie 
auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist. Dabei dürfte 
für eine gewerbliche Tätigkeit im Energiesektor 
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nicht maßgeblich sein, ob der Betrieb, auf dem die 
Anlage errichtet ist, generell auf Gewinnerzielung 
ausgerichtet ist, sondern vielmehr, ob die Energieer-
zeugung an sich auf Gewinnerzielung ausgerichtet 
ist. Allein die Tatsache, dass durch die Eigenerzeu-
gung Ausgaben eines gewerblichen Unternehmens 
für den Bezug von Energie eingespart werden, 
dürfte insofern nicht dazu führen, dass diese Art der 
Energieversorgung als gewerblich im Sinne der gha-
naischen Gesetze anzusehen wäre. Der Eigenver-
brauch durch Errichtung einer RPP beispielsweise 
durch eine PV-Anlage auf dem Dach eines gewerbli-
chen Betriebs ist nach dem Verständnis der Ersteller 
dieses Gutachtens daher ohne Lizenz durch die 
Energy Commission möglich. 

 

(2) Eigenerzeugung mit einem (Notstrom-) 
Dieselgenerator 

Dasselbe gilt für den Betrieb von (Notstrom-)Die-
selgeneratoren. Da mit ihnen nicht erneuerbare 
Energie erzeugt wird, richten sich die regulatori-
schen Voraussetzungen insofern nach dem ECA. 
Auch nach dem ECA ist eine Lizenz jedoch nur er-
forderlich bei einer gewerblichen Tätigkeit im Ener-
giebereich (Art. 11 ECA). Eine gewerbliche Tätigkeit 
liegt bei der Eigenerzeugung mit einem Dieselgene-
rator allein zur Selbstversorgung eines industriellen 
Kunden nicht vor. 

 

Berechtigung zur Beantragung einer Lizenz 

Eine Lizenz nach dem REA kann nach dessen 
Art. 9, der deckungsgleich mit Art. 12 ECA ist, nur: 

 ein ghanaischer Staatsbürger („citizen“),  

 eine nach dem Companies Act von 1997 o-
der einem anderen ghanaischen Gesetz ge-
gründete juristische Person („body corpo-
rate“) oder  

 eine nach dem Incorporated Private Part-
nership Act 1962 gegründete Partnerschaft  

beantragen.  

 

Das Genehmigungsverfahren der Energy Com-
mission 

Das Verfahren zur Erlangung der Lizenz ist in 
Art. 10 ff. REA sowie dem teilweise gleichlautenden 
Art. 10 ff. ECA geregelt. Die Energy Commission ist 
die öffentlich-rechtliche Körperschaft, die für die 
Regulierung, Verwaltung, Erschließung und Nut-
zung von Energieressourcen in Ghana zuständig ist. 
Außerdem hat sie das Mandat, Lizenzen für die 
Übertragung, die Großhandelsversorgung, die Ver-
teilung und den Verkauf von Strom und Erdgas zu 
erteilen. In Verkürzung der allgemeinen Frist aus 
Art. 13 ECA sieht Art. 10 REA vor, dass der Vor-
stand der Energy Commission den Eingang eines 
Antrags innerhalb von fünf Arbeitstagen bestätigt 
und dem Antragsteller die Entscheidung des Vor-
stands innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf dieser 
fünf Tage schriftlich mitteilt.15 

Ein IPP, der eine RPP auf dem Gelände eines O-T 
ansiedeln und direkt an diesen verkaufen möchte, 
muss eine Großhandelslizenz für die Stromversor-
gung von der Energy Commission erwerben (siehe 
oben, Art. 8 Abs. 1 REA).  

Das Verfahren für den Erwerb dieser Lizenz verläuft 
in drei Stufen: 

 STUFE 1: Erwerb einer provisorischen Li-
zenz 

 STUFE 2: vor Baubeginn 

o Erwerb der Standortgenehmigung 

o Erwerb der Baugenehmigung (Autho-
risation to Construct) 

 STUFE 3: Erwerb der Betriebsgenehmigung 
(Authorisation to Operate) 

 

Die nachstehende Tabelle enthält Einzelheiten zu 
den einzelnen Genehmigungen und Dokumentatio-
nen, die für die jeweilige Stufe erforderlich sind 

 

 

  

                                                      

 

15 Eine Übersicht über die voraussichtlichen Fristen zur Erteilung ver-
schiedener Genehmigungen findet sich im Anhang 4 des Gutachtens. 
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Tabelle 1: Genehmigungsverfahren 

Stages Required Submissions 

1. Acquisition of Provisional  

Licence 

 Scope of Operation (Summary description of project, including tech-
nical details) 

 Company Registration Documents incl. Registration Form 3 – Com-
pany Limited by Shares 

 Principal Officers, Director and Partners (include contact details) 

 Ownership and Corporate Structure 

 Cross-ownership and Ring Fencing 

 Disclosure of Liabilities and Investigations 

 Financial Capability and Proposed Financial Plan 

 Statement of Assets 

 Feasibility Report 

 Business Plan 

 Company History and Existing Activities 

 Industry Participation 

 Operational Experience and Expertise 

 Specific Licence Conditions and Exemptions 

 Indicative Implementation Plan 

 Commercially Sensitive Information 

 Generating Plant Technology and Type of Renewable Energy Re-
source 

2. Acquisition of Siting Permit  Site Analysis Report 

2A. Acquisition of Construction 
Work Permit 

 Business Plan 

 Company History and Existing Activities 

 Industry Participation 

 Operational Experience and Expertise 

 Specific Licence Conditions and Exemptions 

 Indicative Implementation Plan 

 Commercially Sensitive Information 

 Generating Plant Technology and Type of Renewable Energy Re-
source 

 Site Analysis Report 
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Stages Required Submissions 

3. Acquisition of  

Operational Licence 

 Supply Agreement 

 Operations and Maintenance Plan 

 Safety and Technical Management Plan (Include Environmental Man-
agement Plan) 

 Commissioning Report 

 Plant Drawing 

 Receipt of Initial Licence Fee 

 
Quelle: Nach Informationen der ShawbellConsulting Ltd. über das Verfahren zum Erwerb einer Lizenz, Februar 2018 

 

 

Unübertragbarkeit und zeitliche Beschränkung 
der Lizenz  

Die Lizenz ist nach Art. 13 REA nicht übertragbar, es 
sei denn, es wird vor der Übertragung die schriftliche 
Zustimmung der Energy Commission eingeholt. Sie 
wird nach Art. 14 REA für einen in der Lizenz be-
stimmten Zeitraum erteilt und kann erneuert werden. 
Im Genehmigungsverfahren-Handbuch16 der Energy 
Commission ergibt sich, dass empfohlen wird, die Li-
zenz für die Embedded Electricity Generation für ei-
nen Zeitraum von 20 Jahren zu erteilen. Der bean-
tragte bzw. bewilligte Zeitraum der Erteilung der 
Lizenz sollte daher deckungsgleich mit der Laufzeit des 
PPA sein.  

Die Lizenz wird durch Zertifizierung des guten techni-
schen Zustandes von der Energy Commission erneu-
ert. Das Verfahren zur Erneuerung der Lizenz ent-
spricht dem Verfahren zur Erteilung der 
ursprünglichen Lizenz. 

Diese beiden Aspekte (fehlende Übertragbarkeit und 
zeitliche Begrenzung) sind wichtige Einschränkungen, 
die in einem PPA berücksichtigt werden müssen, für 
den Fall eines Verkaufs der Anlage bzw. hinsichtlich 
der Vertragsdauer und des Risikos, dass eine Lizenz 
nach Ablauf nicht verlängert wird. Sofern eine Übertra-
gung bzw. ein Verkauf der Anlage auf eine andere (ju-
ristische) Person beabsichtigt ist, sollte der Prozess 
dringend frühzeitig mit der Energy Commission, die 
die Zustimmung zur Übertragung der Lizenz erteilen 
kann, abgestimmt werden. 

 

Aussetzung, Widerruf und Änderung der Lizenz 
sowie Beschwerdemöglichkeiten 

Art. 16 REA enthält Vorschriften zur Aussetzung und 
zum Widerruf der Lizenz. Art. 17 REA sieht Be-
schwerdemöglichkeiten beim Energieminister bei Ver-
sagung, Aussetzung, Änderung oder Widerruf einer Li-
zenz vor. 

 

b) Voraussetzungen für die Energieerzeugung nach dem Renewable Energy Act 

Die Voraussetzungen für die Energieerzeugung durch 
Erneuerbare-Energien-Quellen sind in Art. 25 ff. REA 
geregelt. Das Gesetz sieht einen FiT und eine Abnah-
meverpflichtung für Großverbraucher (Bulk Customer) 
vor. Die Abnahmeverpflichtung für Bulk Customer ist 
für den in diesem Gutachten diskutierten Fall nicht re-
levant. 

                                                      

 

16 Energy Commission, Duration of Licences – Licence Application Manual for Ser-
vice Providers in the Electricity Supply Industry, Mai 2012, S. 9, 10, http://ener-

Art. 27 REA bestimmt, dass ein Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen (Electricity Distribution Utility) 
ohne schriftliche Lizenz der PURC kein PPA mit ei-
nem Stromerzeuger aushandeln und keinen Strom von 
einem Stromerzeuger kaufen darf. Dasselbe ergibt sich 
auch aus Art. 18 Abs. 1 PURC Act 538 (siehe unten, 
Ziffer II.2). 

gycom.gov.gh/files/Electricity%20Licence%20Application%20Man-
ual%20_30%20May,%202012_%20-%20Final%20.pdf (letzter Zugriff am 
27.03.2018). 
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Die Art. 27 ff. REA enthalten Vorschriften zur Ein-
speisevergütung für Public Utilities. Dabei handelt es 
sich um einen regulierten Markt, bei dem eine Lizenz 
der Strompreise durch die PURC erfolgen muss. Vo-

raussetzungen für Embedded Production im oben aus-
geführten Sinne sind hier nicht geregelt und es ergeben 
sich aus dem REA insbesondere keine Einschränkun-
gen für die Preisgestaltung zwischen einem IPP und ei-
nem O-T im Rahmen eines PPA. 

c) Anspruch auf Anschluss an das Übertragungs- oder Verteilernetzsystem 

Art. 30 REA sieht vor, dass der Betreiber eines Über-
tragungs- oder Verteilersystems einen Erneuerbare-
Energien-Erzeuger auf dessen Verlangen an das Sys-
tem anschließen soll. Hierzu sollen der Netzbetreiber 
und der Stromerzeuger nach Art. 30 Abs. 5 der Vor-
schrift eine Anschlussvereinbarung („connection agree-
ment“) abschließen. Die Anschlusskosten sollen nach 
Art. 30 Abs. 3 REA beim Nutzer liegen. Die PURC 

und die Energy Commission müssen bei der Erarbei-
tung von Verordnungen und Richtlinien für die Bereit-
stellung von Elektrizität die Besonderheiten des aus 
Erneuerbare-Energien-Quellen erzeugten Stroms be-
rücksichtigen, um sicherzustellen, dass Projekte im Be-
reich der erneuerbaren Energien in das Stromnetz inte-
griert werden können. 

 

d) Förderung erneuerbarer Energien: Renewable Energy Fund 

Art. 31 ff. REA enthalten Vorschriften zur Förderung 
erneuerbarer Energien durch einen Renewable Energy 
Fund (RE-Fund). Ziel des Fonds ist es, finanzielle Mit-
tel für die Förderung, Entwicklung, nachhaltige Bewirt-
schaftung und Nutzung der erneuerbaren Energien be-
reitzustellen (Art. 32 Abs. 1 REA). Um den Zweck des 
Fonds zu erreichen, sollen die Gelder aus dem Fonds 
in erster Linie für die Bereitstellung finanzieller An-
reize, Einspeisetarife, Kapitalzuschüsse, produktions-
abhängige Subventionen und Kapitalbeteiligungen für 
netzinteraktive erneuerbare Elektrizität, Mini-Netze 

(Mini-Grid) und netzferne (Off-Grid) erneuerbare 
Energiesysteme für abgelegene Gebiete und Inseln ver-
wendet werden (Art. 32 Abs. 2 lit. a bis c REA). Dane-
ben kann die Energy Commission beliebige andere Ak-
tivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien 
festlegen, für die die Mittel des Fonds zur Verfügung 
gestellt werden können (Art. 32 Abs. 2 lit. d REA). 
Hieraus wird deutlich, dass Off-Grid und Insellösun-
gen nicht nur gesetzlich zulässig sind, sondern durch-
aus gewollt und gefördert werden. 

 

e) Instandhaltungspflichten und Umweltverträglichkeitsprüfung 

In Art. 45 REA werden die Pflichten des Betreibers ei-
ner RPP geregelt. Danach muss derjenige, der eine Li-
zenz zur Erzeugung erneuerbarer Energie besitzt,  

 die Anlagen und das Eigentum zur Erbringung 
dieser Leistung in einem Zustand halten, der es 
ihm ermöglicht, die Dienstleistung effektiv zu 
erbringen,  

 die von der Energy Commission festgelegten 
technischen Standards und Richtlinien und  

 die Bedingungen der jeweiligen Lizenz zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) einhal-
ten.  

Für die Erteilung der Lizenz nach Durchführung des 

Environmental Impact Assessment (EIA) ist die 
Environmental Protection Agency (EPA) zuständig. 
Die Anforderungen an die EIA und das Genehmi-
gungsverfahren werden unten in Abschnitt II. 3) darge-
stellt. Die Nichteinhaltung der Verpflichtung zur 
Pflege und Instandhaltung der Anlage (Art. 45 lit. a 
REA) ist nach Art. 47 lit. c REA strafbewehrt. 
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2) Anforderungen der Public Utility Regulatory Commission  

Die Public Utility Regulatory Commission (PURC) ist 
die öffentliche Einrichtung, die beauftragt ist, die Er-
bringung von Versorgungsleistungen durch öffentliche 
Versorgungsunternehmen für die Verbraucher zu regu-
lieren und zu überwachen. Der PURC Act 1997 (Act 
538) definiert ein öffentliches Versorgungsunterneh-
men als jede Person, die direkt oder indirekt an der Be-
reitstellung einer der folgenden Dienstleistungen für 
die Öffentlichkeit beteiligt ist:  

 Lieferung, Übertragung oder Verteilung von 
Elektrizität  

 Bereitstellung, Übertragung oder Verteilung 
von Wasser 

 Andere gemeinwirtschaftliche Dienste mit 
Ausnahme einer Dienstleistung, die ein Erd-
ölerzeugnis betrifft oder damit zusammen-
hängt, die die Kommission auf Empfehlung 
des für die Dienstleistung zuständigen Minis-
ters durch einen Rechtsakt vorschreibt 

Eine der Kernaufgaben der PURC ist die Festsetzung 
von Stromtarifen im Land. Die PURC bestimmt damit 
aktiv die Preisgestaltung zwischen Stromproduzenten 

und -konsumenten. Nach Art. 16 PURC Act darf kein 
öffentliches Versorgungsunternehmen einen Tarif fest-
legen, der für die von ihm erbrachten Dienstleistungen 
zu entrichten ist, wenn dieser nicht im Einklang mit 
den Leitlinien der PURC steht. Art. 18 Abs. 1 PURC 
Act enthält zudem ein Genehmigungserfordernis der 
Tarife öffentlicher Versorgungsunternehmen durch die 
Public Utilities Commission. Diese Bestimmung gilt 
aber nur für Public Utilities. Bei dem Szenario, dass ein 
IPP auf dem Gelände eines industriellen O-T eine RPP 
installiert und den O-T mit Strom versorgt, kann die 
Preiskalkulation im Rahmen eines PPA frei zwischen 
dem RPP und dem O-T ausgehandelt werden. Der IPP 
muss in diesem Szenario die PURC über den ausgehan-
delten Preis informieren, eine Lizenz des Preises durch 
die PURC ist jedoch nicht erforderlich. Dies gilt so-
wohl für eine Off-Grid- als auch für eine On-Grid-
Konstellation. 

Ein IPP, der auf dem Gelände des O-T eine RPP be-
treibt und den O-T mit Strom versorgt, kann den 
PURC-Satz als Referenz verwenden, wenn er dies 
wünscht. Im Ergebnis steht es dem IPP jedoch frei, 
mit dem O-T die PPA-Preise zu verhandeln. 

 

3) Anforderungen der Environmental Protection Agency  

Nach Art. 12 Abs. 1 des Environmental Protection 
Agency Act (EPAA) kann die Umweltbehörde durch 
schriftliche Mitteilung ein Unternehmen, das nach An-
sicht der Behörde eine UVP durchführen lassen muss 
oder wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die 
Umwelt haben wird, auffordern, innerhalb einer be-
stimmten Frist eine UVP vorzulegen. Die Vorausset-
zungen und das Verfahren der UVP sind in den En-
vironmental Assessment Regulations 1999, LI 1652, 
die durch die Environmental Assessment Regulations 
2002, LI 1703 abgeändert wurde, geregelt.  

Nach Nr. 1 LI 1652 darf niemand mit der Ausübung 
einer Tätigkeit, für die eine UVP erforderlich ist, begin-
nen, bevor die erforderliche Lizenz erteilt wurde. Zwar 
ist die Errichtung einer PV-Anlage im Anhang 1 der LI 
1652 nicht ausdrücklich als eine genehmigungspflich-
tige Tätigkeit aufgeführt, das Erfordernis zur Durch-
führung einer UVP ergibt sich jedoch jedenfalls daraus, 
dass die Erschließung von Bauland bei freistehenden 
Anlagen erforderlich sein wird. Nach Angaben der En-
vironmental Protection Agency (EPA) muss auch für 
eine PV-Anlage, die auf Industrieflächen oder dem 
Dach einer Industrieanlage, die bereits einen UVP-Pro-
zess durchlaufen hat, eine ergänzende UVP durchge-
führt werden, da es sich um ein anderes Projekt han-
delt. Eine gesonderte UVP ist nur dann nicht 

erforderlich, wenn die Installation des Solarmoduls auf 
dem Dach eines Industriegebäudes oder auf dem In-
dustriegelände bereits in die Planung des Bauvorhabens 
integriert wurde. Bei Anlagen mit einer Erzeugungska-
pazität bis zu 20 MW kann ein vereinfachtes Verfahren 
stattfinden, das schneller abläuft.  

Da Umweltauswirkungen bei Solaranlagen in erster Li-
nie im Zusammenhang mit deren Errichtung (insbe-
sondere bei der Erschließung von Bauland) zu erwar-
ten sind, erscheint das Risiko, dass bei der Errichtung 
einer Solaranlage auf einer bestehenden Industrieanlage 
die UVP negativ ausfällt, eher gering. Zudem wird das 
Gelände bzw. der O-T in der Regel schon eine UVP 
durchlaufen haben, da die Fläche bei Errichtung der 
PV-Anlage bereits zur industrialisierten Erschließung 
freigegeben ist.  

Zur Durchführung der UVP muss der Antragsteller 
nach Nr. 5 Abs. 2 LI einen Bericht über das Vorhaben 
erstellen, in welchem er  

 die Auswirkungen des Vorhabens auf Umwelt, 
Gesundheit und Sicherheit,  

 ein klares Bekenntnis zur Vermeidung negati-
ver Umweltauswirkungen,  



 

22 

 

 ein klares Bekenntnis, unvermeidbare Umwelt- 
und Gesundheitsauswirkungen zu berücksich-
tigen und erforderlichenfalls Maßnahmen zu 
ihrer Verringerung zu ergreifen, und 

 Alternativen zur Durchführung des Unterneh-
mens 

benennt. 

Die Bearbeitungsdauer des Antrags im UVP-Verfahren 
soll in der Regel nicht mehr als 90 Arbeitstage (vgl. Nr. 
20 LI 1652) für Großprojekte und 25 Arbeitstage für 
Kleinprojekte betragen. Bei Großprojekten ist in der 
90-Tages-Frist nach Angaben unserer Partnerkanzlei 

die Frist von 21 Tagen für die notwendige Nachbar-
schaftsbeteiligung bereits enthalten.17  

 

Wird einem Antragsteller eine Umweltgenehmigung er-
teilt, so gilt die Genehmigung für einen Zeitraum von 
18 Monaten ab dem Zeitpunkt der Erteilung der Ge-
nehmigung (Nr. 21 LI 1652). Die Höhe der zu zahlen-
den Gebühren richtet sich nach den voraussichtlichen 
Auswirkungen des Projekts entsprechend der Anlage 2 
A und 2 B LI 1703. Ein Verstoß gegen die Pflicht zur 
Einholung der Genehmigung ist nach Nr. 30 LI 1652 
strafbewehrt. 

 

4) Der Net Metering Sub Code  

Ghana hat seit 2015 einen Net Metering Sub Code für 
die Anbindung von Erzeugungssystemen für EE an 
das Verteilungssystem entwickelt. Das Gesetz steht im 
Einklang mit den Bestimmungen des REA und stellt 
auch eine Ergänzung zum National Electricity Distri-
bution Code 2012 dar.  

Der Net Metering Sub Code sieht vor, dass Stromer-
zeuger aus erneuerbaren Energien überschüssigen 
Strom ins Netz einspeisen können. Die regenerativen 
Energieerzeugnisse werden dann in Kilowattstunden 
für den ins Netz eingespeisten Strom gutgeschrieben. 

Der rechtliche Rahmen für Net Metering in Ghana 
steht noch nicht fest, da sich der Prozess in der Pi-
lotphase befindet. Das Verfahren, überschüssigen 
Strom ins Netz zu exportieren und zu einem späteren 
Zeitpunkt den gleichen Mengenbetrag zu erhalten, ist 

nicht als Eins-zu-eins-Austausch gedacht, da die Kos-
ten für den Strom des Verteilungsunternehmens auf-
grund der Wartungskosten für die Verteilungsleitungen 
in der Regel höher sind. 

Derzeit werden die Verbraucher dazu angeregt, Strom 
für den Eigenverbrauch zu produzieren und den Über-
schuss an das Stromnetz zu verkaufen. Im Laufe der 
Zeit werden die Verteilungsunternehmen feststellen, 
dass dies zu einer Verringerung der Projektnachfrage 
führt, was sich auf ihre Umsatzerwartung auswirkt. Die 
Agenturen im Energiesektor arbeiten gegenwärtig an 
einer Lösung, die sowohl für die Verteilungsunterneh-
men als auch für die Eigenstromerzeuger funktio-
niert.18 

Da nach dem Prüfungsauftrag Net-Metering nicht pri-
mär gewollt ist, werden die einzelnen Voraussetzungen 
des Net Metering Sub Code hier nicht dargestellt. 

 

5) Die Electricity Regulation 2008 (LI 1937)  

Die Electricity Regulation 2008 (LI 1937) sieht die 
Schaffung eines wettbewerbsfähigen Stromgroßhan-
delsmarktes vor, um den Großhandel mit Strom zu er-
leichtern. Der Stromgroßhandelsmarkt bietet Wahl-
möglichkeiten und Wettbewerb (z. B. durch die 

Entscheidung für die Embedded Production) bei der 
Großhandelsversorgung mit Strom. Die LI 1937 gibt 
auch Richtlinien für bilaterale Verträge zwischen „em-
bedded“ Erzeugern und Bulk Customer vor.  

 

6) Konzessionsregeln im ghanaischen Energiesektor 

Die Verteilung der Elektrizität erfolgt durch die ECG, 
die Northern Electricity Distribution Company 
(NEDCo) und die Enclave Power Company (EPC). 

                                                      

 

17 Basierend auf BBH Partnerkanzlei ShawbellConsulting Ltd. Eine Über-
sicht über die voraussichtlichen Fristen zur Erteilung verschiedener Geneh-
migungen findet sich im Anhang 4 des Gutachtens. 

Der Stromverteilungsmarkt funktioniert derzeit nicht 
nach einem Endkundenverteilungsmodell. Daher gel-

18 Basierend auf Gesprächen zwischen BBH und Energieministerium, Dis-
tribution Utility Agencies. 2018. 
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ten in Ghana derzeit keine Konzessionsregeln. Die Ak-
teure des Energiesektors befinden sich Berichten zu-
folge in Diskussionen über eine mittel- bis langfristige 
Entwicklung in Richtung Einzelhandelsvertrieb. 

 

III. Einschränkungen der Möglichkeit des Abschlusses eines PPA hinsichtlich der 
Unternehmensgröße des Industriekunden 

Im Laufe der Analyse ergaben sich Widersprüchlichkei-
ten zu der Frage, ob jedes Unternehmen oder lediglich 
die Bulk Customer als O-T PPAs eingehen können. Es 
ist insofern fraglich, ob eine gesetzliche Voraussetzung 
der Embedded Production aus erneuerbaren Energien 
ist, dass der O-T ein Bulk Customer sein muss. Die 
Definition des Bulk Customer im Energy Act 1997 
(Act 541, ECA), Art. 57 lautet: „‚bulk customer’ means 
a customer that purchases or receives electric powers, 
natural gas or petroleum products of the amount or 
level specified by the Board.“ Derzeit und nach den 
Spezifikationen der Energy Commission sind etwa 27 
Unternehmen in Ghana als Bulk Customer anerkannt.  

Nach der jüngsten Anpassung der Voraussetzungen für 
den Bulk Customer durch die Energiekommission ist 
ein solcher wie folgt festgesetzt:  

„Jeder Verbraucher von Elektrizität mit einem maxi-
malen Bedarf von mindestens einem Megavoltampere 
durchgehend für einen ununterbrochenen Zeitraum 
von drei Monaten oder einem minimalen jährlichen 
Energieverbrauch von 2 Mio. Kilowattstunden 
(kWh).“19  

Sollte Voraussetzung für den Abschluss eines PPA im 
Rahmen der Embedded Production das Erfordernis 
sein, dass der Abnehmer als Bulk Customer zu definie-
ren ist, könnten kleine und mittlere Unternehmen von 
vornherein keinen Strom über Embedded Production 
beziehen und kein PPA abschließen. Vor diesem Hin-
tergrund werden im Folgenden die einschlägigen Ge-
setze daraufhin analysiert, ob ein Erfordernis für den 
Abschluss eines PPA im Rahmen der Embedded Pro-
duction von erneuerbarer Energie tatsächlich ist, dass 
der Abnehmer ein Bulk Customer ist.  

 

1) Vorgaben aus dem Energy Commission Act 

Der Energy Commission Act (ECA) von 1997 (Act 
541) hat als Zielsetzung die Errichtung der Energy 
Commission als Aufsichts- und Genehmigungsbe-
hörde, insbesondere die Lizenzvergaben für  

 die Übertragung, das Großhandelsangebot und 
die Verteilung sowie den Verkauf von Strom 
und Gas,  

 Raffinerien, Lagerung, Bulk Distribution, Ver-
trieb und Verkauf von Mineralölprodukten.20 

Nach Art. 25 Abs. 1 ECA kann die Energy Commis-
sion auf Antrag einem öffentlichen Versorgungsunter-
nehmen eine Großhandelslizenz für den Betrieb von 

                                                      

 

19 Energy Commission, Electricity & Natural Gas: „A bulk customer in re-
spect of electricity consumption is any consumer of electricity with a Maxi-
mum Demand of at least 1 MVA consistently for a consecutive period of 3 
months OR a minimum annual energy consumption of 2 million kilowatt-
hours (kWh).“ http://www.energycom.gov.gh/licensing/licensing-rene-
wable-energy-sector/licensing-electricity-natural-gas# (letzter Zugriff am 

27.03.2018).  

20 Vgl. Einleitung im Gesetz: „ACT to establish an Energy Commission; 
provide for its functions relating to the regulations, management, develop-
ment and utilisation of energy resources, provide for the granting of licences 
for the transmission, wholesale supply, distribution and sale of electricity 

Einrichtungen und Anlagen für die Großhandelsver-
sorgung mit Elektrizität oder Erdgas erteilen. Ein so li-
zenziertes öffentliches Versorgungsunternehmen wird 
durch die Lizenz zur Erzeugung von Strom oder Erd-
gas für die Versorgung von Verteilungsunternehmen 
und Bulk Customer zugelassen.21 

Der ECA regelt neben der Stromversorgung von Bulk 
Customer auch etliche Bereiche, die die Versorgung 
von Großverbrauchern mit Mineralöl betreffen. Der 
ECA enthält jedoch keine besonderen Bestimmungen 
für EE.  

Es ist fraglich, ob hier von einer Ausschließlichkeit des 
Erfordernisses, Bulk Customer zu sein, ausgegangen 

and natural gas, refining, storage, bulk distribution marketing and sale of pe-
troleum products and to provide for related matters.“ 

21 Art. 25 ECA: (1) The Commission may on an application by a public util-
ity in the form determined by the Board grant the public utility a wholesale 
supply licence to operate facilities and installations for the wholesale supply 
of electricity or natural gas. (2) A public utility licensed under subsection (1) 
is authorised by the licence to produce electricity or natural gas for supply 
to (a) distribution companies, and (b) bulk customers. 
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werden kann, wenn es um Off-Grid (oder eine zusätz-
lich zum Netz eingerichtete) Embedded Generation 

mit erneuerbarer Energie geht. Dieser Sachverhalt lag 
dem ECA von 1997 noch nicht zugrunde. 

 

2) Regelung im Renewable Energy Act 

Bei der Embedded Generation mit erneuerbarer Ener-
gie scheint darum der Renewable Energy Act (REA) 
von 2011 vorrangig zu sein.  

Auch der REA enthält eine ähnliche Definition des 
Bulk Customer wie der ECA, aber mit dem Fokus auf 
Strom.22 Sie betrifft allerdings ausschließlich den Be-
reich der Förderung erneuerbarer Energien durch eine 
Abnahmeverpflichtung für Großverbraucher sowie die 
Definition des Begriffs „Power Purchase Agreement“ 
im REA. Ähnlich wie etwa das klassische System in 
Großbritannien sieht Art. 26 REA u. a. vor, dass ein 
Bulk Customer einen von der Energy Commission 
festgelegten Prozentsatz an erneuerbarer Energie ab-
nehmen muss oder der Energy Commission eine Prä-
mie zahlen muss. Dabei handelt es sich um ein Förder-
system für EE. Daneben gibt es das FiT-System, das in 
Art. 27 ff. REA geregelt ist. Unabhängig davon wurden 
auch direkt vom Verteilnetzunternehmen PPAs mit 
IPPs frei ausgehandelt, ohne Bezug auf das FiT-Sys-
tem, sondern mit eigenen, teilweise niedrigeren ausge-
handelten Tarifen als denen im Gesetz.23 Der von der 
Energy Commission festgesetzte FiT wird über PPA-
Verträge zwischen dem Verteilnetzunternehmen und 
Erneuerbare-Energien-Produzenten nach Lizenzierung 
durch die PURC realisiert. Produzent kann offenbar je-
der sein. Eine Begrenzung auf Bulk Customer ist ge-
setzlich nicht vorgesehen. Über das Gesetz hinaus öff-
net sich Ghana derzeit auch in Richtung 
Ausschreibungsmodelle.24 

Der REA geht vor allem davon aus, dass „financial in-
centives, feed-in tariffs, capital subsidies, production 
based subsidised and equity participation“ für On-, 

Mini- und Off-Grid-Lösungen (hier vor allem für ent-
fernte Gebiete und Inseln) gefördert werden und ein 
entsprechender Fonds eingerichtet wird (siehe Art. 32 
REA). Betrachtet man die oben aufgeführten Schwer-
punkte des REA wird auch vor dem Hintergrund der 
kompletten Modernisierung des Energierechts durch 
eine diversifizierte Regelung für EE deutlich, dass eine 
Beschränkung der Anwendung von PPAs nur netzge-
bunden und nur auf Beziehungen, in denen ein Bulk 
Costumer Verbraucher ist, nicht gewollt ist. Auch in 
Anbetracht der Fördervielfalt und der Zielsetzungen 
des REA wird nach diesseitiger Rechtsansicht deutlich, 
dass unter Kontrolle der Energy Commission sehr 
wohl die vielfältigsten Projekte mit der Produktion er-
neuerbarer Energien und mit der Beteiligung gerade 
auch kleinster, kleiner und mittlerer Unternehmen ge-
währleistet werden sollen. Dies bedeutet, dass selbst-
verständlich PPA-Verträge für die Versorgung kleiner 
und mittlerer Unternehmen über den Rechtsrahmen 
des PPA nicht ausgeschlossen sind. Ansonsten könn-
ten die ausdrücklich nicht Bulk Costumer betreffenden 
Projekte nicht vom Förderzweck des REA umfasst 
sein. 

Der REA enthält detaillierte Voraussetzungen für Li-
zenzen im Bereich der erneuerbaren Energien, er ent-
hält aber keinerlei Beschränkungen für die vertragliche 
Gestaltung von Rechtsbeziehungen zwischen Erzeu-
gern und Verbrauchern. Die Lizenz enthält keine Be-
schränkung von PPA-Rechten nur für Großverbrau-
cher. Vielmehr werden die vielfältigsten Aktivitäten 
von der Genehmigung und dem Genehmigungsverfah-
ren umfasst.  

 

  

                                                      

 

22 Siehe REA (2011), Abschnitt „Interpretation“: „[…] bulk customer means 
a customer that purchases or receives electricity in the amount or level spec-
ified by the Board“, http://energycom.gov.gh/files/RENEWA-
BLE%20ENERGY%20ACT%202011%20(ACT%20832).pdf (letzter 
Zugriff am 27.03.2018). 

23 Siehe Ana Pueyo/Simon Bawakyillenuo/Helen Osiolo (2016), Cost and 
Returns of Renewable Energy in Sub-Saharan Africa: A Comparison of Kenya and 
Ghana, S. 45: „… very competitive solar electricity could have been achieved 
by the first solar IPP in the country, developed by BXC Ghana, a subsidiary 

of the Chinese company BXC Beijing. This low-cost electricity would have 
been achieved through very low investment costs, presumably as a result of 
the accumulated expertise of the Chinese company and low factor costs, 
and low financing costs thanks to concessional finance provided by Chinese 
development banks.“ 

24 Presseerklärung der Regierung Ghanas mit dem Teilnahmeaufruf für eine 
von der GIZ mitfinanzierte Präqualifizierung für eine 20-MWp-Solar-PV, 
IPP-Project (GOG/MOP/20MWSP/2015/01).  
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3) Regelungen im ghanaischen Zivilrecht 

Auch im ghanaischen Zivilrecht, das dem Common 
Law folgt, gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit 
(„principle of freedom of contracts“). Solange ein spe-
zielles Gesetz wie der REA nicht ausdrücklich eine Re-
gelung und Beschränkung von Vertragsgestaltungen 
vorsieht, sind Marktteilnehmer frei, die zivilrechtlich 
effizienteste Lösung für ihre Transaktion zu wählen. 
Insofern können lizensierte Markteilnehmer grundsätz-
lich PPAs für Embedded Generation abschließen. 

Die diesseitige Auffassung spiegelt sich auch in der In-
vestitionswirklichkeit des Landes wider:  

„To address the electricity supply constraint, the Gov-
ernment of Ghana (GOG) added nearly 600 MW of 
generation capacity in late 2015/early 2016, by bringing 
online four power projects: Karpower barge (225 
MW); Ameri Power (250 MW); TICO steam turbine 
(110 MW); and BXC solar (20 MW). A number of pri-
vate and public-sector projects are also in the advanced 
stages of construction (about 750 MW of dependable 

capacity). In addition, another 1,000 MW of generation 
capacity is reported to be committed, having signed 
power purchase agreements (PPAs) and obtained Par-
liamentary approval.“25 

Einschlägig ist in diesem Zusammenhang auch die In-
vestmentbroschüre der niederländischen Regierung für 
Ghana.26 Hier wird ausgeführt, dass „regulations and 
procedures exist to ensure that all renewable energy 
service providers are provided with licenses/permits 
and Power Purchase Agreements.“27 Es bleibt zu un-
tersuchen, ob man eventuell zwei PPAs benötigt: eines 
zwischen dem SPV und dem O-T und eines mit dem 
Netzbetreiber im Falle einer Überschusslieferung an 
das Netz.  

Ein Verbot eines PPA für Embedded Production lässt 
sich nach Auffassung der Ersteller dieses Gutachtens 
aus dem ghanaischen Recht und insbesondere dem 
REA nicht schlussfolgern. 

 

4) Realitätscheck  

Laut Steffen Behrle, Programm-Manager für den Be-
reich Erneuerbare Energien und Entwicklung der GIZ 
in Accra, gibt es einerseits eine Schieflage im Land mit 
zu vielen PPA-Verträgen mit thermischen Stromprodu-
zenten auf der Basis von Take-or-Pay-Regeln und zu 
wenig Ambition im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien. 

Die zu starke und kostspielige Situation mit den ther-
mischen PPAs führt dazu, dass die offiziellen Stellen 
derzeit restriktiv sind, was PPAs auch für Embedded 
Production angeht. Auch ist das anwendbare und oben 
dargestellte Lizenz- und Konzessionsverfahren für den 
Bereich der Embedded Production aus Kleinanlagen 
mit kaum mehr als einem Megawatt Solar-PV zu 
schwerfällig. 

Gespräche der GIZ mit den Regierungsstellen haben 
gezeigt, dass man noch in diesem Jahr den REA modi-
fizieren möchte.  

Vor diesem Hintergrund kann derzeit für kurzfristige 
Investitionsabsichten nur empfohlen werden, einen 
Leasingvertrag als rechtliche Form zu wählen und nicht 

                                                      

 

25 USAID, Ghana. Power fact sheet, https://www.usaid.gov/poweraf-
rica/ghana (letzter Zugriff am 27.03.2018). 

einen PPA. Allerdings kann man versuchen, so viele 
Klauseln des Muster-PPA wie möglich auch in den 
Leasingvertrag einzubringen. Im Hinblick auf die Ak-
zeptanz der Verträge und den Wunsch nach einer 
gleichförmigen Grundlage vonseiten der Finanzgeber 
bleibt dies aber ein System, das mittel- und langfristig 
eher nicht angewendet werden sollte. 

Das Erneuerbare-Energien-Ausbauziel in Ghana ist 
nicht sehr ambitioniert. Auch sind – wie oben bereits 
mehrfach ausgeführt – derzeit tatsächlich eher beschei-
dene Mengen erneuerbaren Stroms etabliert. 

Es wird dringend empfohlen, auch gemeinsam mit an-
deren internationalen Organisationen – insbesondere 
der Europäischen Kommission – mit den Regierungs-
stellen zu verhandeln und darauf zu drängen, für den 
Markt für Kleinanlagen, wie hier vorgesehen für Em-
bedded Production, die Genehmigungshürden dras-
tisch zu senken und PPAs zuzulassen. 

Vor dem Hintergrund des geringen netzgebundenen 
und des insgesamt niedrigen Anteils erneuerbarer 
Energien im Stromsektor kann die Regierung eigentlich 

26 Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl.)(2016), Sector Report on Business 
Opportunities for Renewable Energy in Ghana, https://www.rvo.nl/sites/de-
fault/files/2016/05/Business%20opportunities%20for%20Renewa-
ble%20Energy%20in%20Ghana.pdf (letzter Zugriff am 27.03.2018). 

27 A. a. O, S. 12. 

https://www.usaid.gov/powerafrica/ghana
https://www.usaid.gov/powerafrica/ghana
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auch nicht mit Netzproblemen für die Zurückhaltung 
gegenüber PPAs für den Erneuerbare-Energien-Sektor 
argumentieren. Es ist mittlerweile allgemeine Auffas-
sung, dass unterhalb der Schwelle einer 20-%-Durch-
dringung des Systems mit erneuerbaren Energien, die 
Stabilität nicht beeinträchtigt wird.  

Das Lizenzerfordernis sollte nur großen RPP vorbehal-
ten bleiben. Es sollte eine Verwaltungsanweisung ent-
wickelt werden, in der einfache Genehmigungsvoraus-
setzungen für Erneuerbare-Energien-Kleinanlagen 
uniform entwickelt werden („as simple and as standardised 
as possible-approach“). 

Für derartige Kleinanlagen und den vereinfachten Ge-
nehmigungsweg kann ja Voraussetzung bleiben, dass 
die Anlage entweder auf dem bestehenden Dach oder 

etwa auf festen Außenbereichen, z. B. bestehenden Au-
tostellplätzen, errichtet werden muss.  

Eventuell kann Ghana das jüngste Beispiel aus Südaf-
rika evaluieren: Dort mussten bis vor Kurzem alle un-
abhängigen Produzenten erneuerbarer Energien vom 
nationalen Regulator (National Energy Regulator of 
South Africa – NERSA) registriert sein und eine Li-
zenz des NERSA vorweisen. Dies führte zu Verwal-
tungshürden und zu finanziellen Belastungen der Pro-
jektplaner.  

Vor diesem Hintergrund wurde eine „Licensing and 
Registration Exemption Notice“ für Anlagen (insbe-
sondere für Embedded Production) eingeführt. Anla-
gen unter einem Megawatt installierter Leistung, also 
kleine Anlagen, brauchen damit in Südafrika keine Li-
zenz mehr.28 

 

5) Zusammenfassung und Ergebnis  

Für den Bereich des Wholesale Market ist der klassi-
sche O-T für den Erneuerbare-Energien-Erzeuger in 
Form eines IPP entweder ein Bulk Customer oder vor 
allem die ECG. Dieser staatlich beherrschte Versorger 
hat mehrere PPAs mit IPPs im Bereich der erneuerba-
ren Energien abgeschlossen.29  

Für den Bereich unterhalb der Wholesale-Ebene, für 
Embedded Generation, ist aufgrund des Erneuerbare-
Energien-Rechts eine Vielfalt von Investitionen und 
Förderungen möglich und keine Beschränkung der 
Rechtsform der Investition unter Ausschluss von PPAs 
vorgesehen. Dies widerspräche auch direkt dem Auf-
trag des REA in Art. 1 Abs. 2 lit. ii, ein „enabling en-
vironment to attract investment in renewable energy 
sources“ sowie nach Art. 1 Abs. 2 d) „improved access 

to electricity through the use of renewable energy 
sources“ zu schaffen. 

Andererseits besteht eine generelle Abneigung der zu-
ständigen staatlichen Stellen, PPAs zu gestatten. Man 
„leidet“ unter zu zahlreichen PPA-Verträgen im ther-
mischen Bereich mit Take-or-Pay-Regelungen, die kon-
stant zu Preiserhöhungen im Stromsektor führen. Da-
rum muss kurzfristig empfohlen werden, statt über ein 
PPA eher über einen Leasingvertrag vorzugehen.  

Es wird nahegelegt, ein klärendes Gespräch mit der 
Energy Commission und dem Energieministerium zu 
diesem Thema zu führen, auch im Hinblick auf eine 
Änderung und Klarstellung durch den REA und die 
Einführung einer Licence Exemption Notice nach dem 
Vorbild etwa Südafrikas. 

 

IV. Alternative Geschäftsansätze 

Als alternatives Geschäftsmodell zu einem PPA käme 
grundsätzlich ein Miet-, Mietkauf-, Leasing- oder Lea-
sing-to-own-Modell in Frage. Das ghanaische Recht 

                                                      

 

28 Am 10. November 2017 veröffentlichte das Department of Energy in 
Südafrika die „Licensing Exemption and Registration Notice in the Govern-
ment Gazette“ (No. 41237), http://www.ee.co.za/wp-content/up-
loads/2017/11/Schedule-2-Notice-Electricity-Regulation-Act-2006-
Eng.pdf (letzter Zugriff am 27.03.2019). Vgl. insbesondere  

„2.3 The operation of a generation facility with an installed capacity of no 
more than 1 MW which is not connected to the national grid or having an 
interconnection agreement, circumstances in which –  

2.3.1 the generation facility is operated solely to supply electricity to the 
owner of the generation facility in question; 

lässt solche Geschäftsmodelle grundsätzlich zu und 
diese werden auch bereits in Ghana praktiziert. Gesetz-
liche Regelungen im ghanaischen Recht ergeben sich 

2.3.2. the generation facility is operated solely to supple electricity for con-
sumption by a customer who is related to the generator or owner of a gen-
eration facility; or 

2.3.3 the electricity is supplied to a customer for consumption on the same 
property on which the generation facility is located“. 

29 Vgl. Electricity Company of Ghana (2013), Proposal for review in distribution 
service charge, S. 39. „[…] and also concerning embedded generation in 
wholesale supply.“ www.purc.com.gh/purc/sites/default/files/Tariff_pro-
posal_for_2013_ECG.pdf (letzter Zugriff am 27.03.2018). 
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aus dem allgemeinen ghanaischen Vertragsrecht 
(Contracts Act 1960 (Act 25)) und dem Hire-Purchase 

Act (HPA) 1974 (National Redemption Council 

Decree Regional (NRCD) 292) sowie aus dem in 
Ghana etablierten Case-Law.  

 

1) Allgemeine vertragliche Grundsätze von Miet- bzw. Leasingmodellen 

Bei einem Miet- oder Leasingmodell könnte SPV-A als 
Vermieter dem O-T die PV-Anlage für eine vertraglich 
bestimmte Laufzeit zur Nutzung überlassen. SPV-A 
und der O-T würden in diesem Fall nicht einen PPA 
abschließen, sondern der O-T würde der SPV-A mo-
natlich einen festen Betrag für die Vermietung der PV-
Anlage zahlen. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit oder 
bei Kündigung, deren Voraussetzungen vertraglich 
festgelegt werden müssten, müsste die Solaranlage wie-
der abgebaut werden und SPV-A könnte diese einem 
anderen Unternehmen vermieten.  

In einem entsprechenden Vertrag wäre insbesondere 
Folgendes zu regeln:  

 Beschaffenheit der Mietsache (Anlage) bei 
Übergabe und Rückgabe 

 Vertragslaufzeit und Kündigungsrechte 

 Haftung bei Beschädigung der Anlage durch 
den O-T 

 Haftung bei Beschädigung des Grundstücks 
des O-T durch Fehler der Anlage 

 Auswirkungen des Ausfalls oder einer Minder-
leistung der Anlage auf die Pflicht zur Zahlung 
des Mietzinses 

 Rechte des Vermieters (SPV-A) bei Zahlungs-
verzug und Nichtzahlung der vereinbarten 
Miete 

 Sorgfaltspflichten und Zuständigkeiten bei 
Auf- und Abbau der Anlage 

 Haftpflichtversicherungen 

 Eventuell: Zeitpunkt und Modalitäten der Aus-
übung der Kaufoption 

 (…) 

Bei entsprechenden Vertragsmodellen dürften sich an-
dere Pflichten aus dem ghanaischen Recht im Hinblick 
auf die Genehmigungserfordernisse und Instandhal-
tungspflichten ergeben, weil als Betreiber der Anlage in 
diesem Fall nicht mehr der IPP/SPV-A selbst, sondern 
der O-T angesehen werden müsste. Dieser müsste 
dann, für den Fall, dass die Stromerzeugung als ge-
werbliche Tätigkeit (Commercial Activity) anzusehen 
wäre, auch die Lizenz der Energy Commission einho-
len und ggf. die UVP bei der EPA durchführen.  

 

 

2) Abgrenzung der verschiedenen denkbaren Vertragstypen  

a) Mietvertrag 

Bei einem reinen Mietvertrag, der im deutschen Recht 
in den §§ 535 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) gere-
gelt ist, überlässt der Vermieter dem Mieter während 
der vereinbarten Vertragslaufzeit die Mietsache. Der 
Mieter ist verpflichtet, den vereinbarten Mietzins zu 
zahlen und die Mietsache nach Ablauf der Vertrags-
laufzeit zurückzugeben. Soll der Mieter daneben noch 
berechtigt sein, den Ertrag der Mietsache (hier: den 
produzierten Strom) zu nutzen, liegt nach deutschem 
Recht ein Pachtvertrag im Sinne des § 581 BGB vor.  

Bei einem derartigen Miet- oder Pachtvertrag können 
sich Besonderheiten aus dem ghanaischen Recht insbe-
sondere hinsichtlich 

 der Betretungsrechte des Vermieters bzgl. des 
Grundstücks des Mieters, 

 Instandhaltungspflichten bzgl. der vermieteten 
Solaranlage und 

 Kündigungsrechten  

ergeben. 

Soweit ersichtlich, enthält der insoweit einschlägige 
ghanaische Contracts Act 1960 (Act 20) jedoch keine 
speziellen Vorschriften für reine Miet- bzw. Pachtver-
hältnisse. 
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b) Mietkauf  

Ein Mietkaufvertrag ist nach deutschem Recht ein 
Mietvertrag, bei dem der Vermieter dem Mieter das 
Recht einräumt, innerhalb einer bestimmten Frist  

die Sache zu einem vorher bestimmten Preis zu kaufen, 
wobei die bis dahin gezahlte Miete ganz oder zum Teil 
auf den Kaufpreis angerechnet wird.30 Rechtstechnisch 
handelt es sich dabei um einen Typenkombinationsver-
trag, auf den hinsichtlich des mietrechtlichen Teils 
Mietvertragsrecht und hinsichtlich der Kaufoption 

Kaufrecht anzuwenden ist. Vom im deutschen Recht 
ebenfalls nicht als eigenem Vertragstyp geregelten Lea-
singvertrag unterscheidet sich der Mietkauf dadurch, 
dass beim Mietkauf die Gefahr der Zerstörung der Sa-
che, Sachmängelhaftung und Instandhaltung wie beim 
klassischen Mietvertrag beim Vermieter liegen.  

Im ghanaischen Recht ist der Mietkauf im HPA 1974 
(NRCD 292) geregelt (vgl. dazu unten, Ziffer 3).  

 

 

c) Leasing 

Der Leasingvertrag ist im deutschen Zivilgesetzbuch, 
dem BGB, ebenfalls nicht als eigener Vertragstyp gere-
gelt. Nach der Definition des BGH liegt ein Leasing-
vertrag vor, wenn der Leasinggeber eine Sache oder 
Sachgesamtheit dem Leasingnehmer gegen ein in Raten 
gezahltes Entgelt zum Gebrauch überlässt, wobei die 
Gefahr oder Haftung für Instandhaltung, Sachmängel, 
Untergang und Beschädigung der Sache allein den Lea-
singnehmer (im Kontext dieses Gutachtens der O-T) 
trifft.31  

Die Spielarten des Leasings, die für den in diesem Gut-
achten diskutierten Fall relevant sind, nach deutschem 
Recht sind  

 das Finanzierungsleasing, bei dem der Leasing-
geber (in diesem Gutachten der IPP/SPV-A) 
eine Vollamortisation durch die Leasingzah-
lungen anstrebt und 

 das Operating-Leasing, bei dem der Leasingge-
ber die Vollamortisation durch mehrfaches 
Überlassen des Leasinggegenstandes an ver-
schiedene Leasingnehmer mit einer in der Re-
gel kurzen Vertragsdauer erreichen will.32  

Beide Fälle müssten im ghanaischen Recht nach dem 
HPA 1974 (NRCD 292) beurteilt werden (vgl. dazu 
folgenden Punkt 3).  

 

3) Voraussetzungen für ein Miet- bzw. Leasingmodell nach ghanaischem Recht 

Ein Miet-, Mietkauf- oder Leasingmodell wie unter Ab-
schnitt IV, 1) beschrieben ist nach ghanaischem Recht 
möglich. Die Voraussetzungen für einen entsprechen-

den Vertrag ergeben sich aus dem allgemeinen ghanai-
schen Vertragsrecht (Contracts Act 1960 (Act 25)) und 
dem HPA 1974 (NRCD 292).  

 

a) Schriftformerfordernis 

Während nach dem Contracts Act, der für einen reinen 
Mietvertrag oder das Operating-Leasing einschlägig 

wäre, auch mündliche Verträge gültig sind, ist für Miet-
kauf und Finanzierungsleasingverträge nach Art. 1 lit. a 
HPA 1974 die Schriftform zwingend erforderlich. 

 

  

                                                      

 

30 BGH v. 15.03.1990, WM 90, 1307; Otto Palandt (Hg.), Bürgerliches Gesetz-
buch, 70. Aufl. 2010, vor § 535 Rn. 30, m. w. N. 

31 BGH v. 11.03.1998, Neue Juristische Wochenschrift, 1998, 1637, 
m. w. N. 

32 Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, vor § 535 Rn. 40 m. w. N. 
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b) Zwingender Vertragsinhalt beim Mietkauf oder Finanzierungsleasing 

Weitere zwingende Voraussetzungen für Mietkauf bzw. 
Finanzierungsleasingverträge sind in Art. 2 bis 4 des 
HPA 1974 geregelt.  

Nach Art. 2 Abs. 1 muss der Verkäufer oder Eigentü-
mer dem Kaufinteressenten oder Mieter vor Vertrags-
abschluss schriftlich und mündlich den Preis, zu dem 
die Ware von ihm gegen Barzahlung erworben werden 
kann, sowie den Mietkaufpreis bzw. den Gesamtkauf-
preis angeben. Nach Art. 3 Abs. 1 HPA 1974 muss je-
der Miet- oder Ratenzahlungsvertrag daneben u. a. Fol-
gendes enthalten:  

 Aufstellung des Barpreises und des Mietkauf-
preises bzw. des Gesamtkaufpreises der Waren 

 Betrag jeder Rate, die auf den Preis zu zahlen 
ist, und ein bestimmbares Datum, zu dem die 
einzelnen Raten zu zahlen sind 

 Beschreibung oder Verzeichnis zur genauen 
Bestimmung der Waren, auf die sich die Ver-
einbarung bezieht 

 

c) Nichtigkeitsgründe beim Mietkauf oder Finanzierungsleasing nach ghanaischem Recht 

Art. 4 HPA 1974 regelt, dass bestimmte Vertragsbe-
stimmungen in Miet- oder Vorbehaltskaufverträgen 
(Kaufvertrag unter Eigentumsvorbehalt) nichtig sind. 
Dies betrifft insbesondere  

 Betretungsrechte und Haftung des Verkäufers 
oder Eigentümers (Vermieters) bzw. von die-
sem beauftragter Personen hinsichtlich priva-
ter Grundstücke und Räumlichkeiten des Mie-
ters (bzw. Vorbehaltskäufers) zum Zwecke der 
Inbesitznahme von Waren, 

 den Ausschluss oder die Einschränkung von 
Kündigungsrechten des Mieters, 

 das Ausmaß der Haftung des Mieters hinsicht-
lich der Mietsache (beschränkt durch die Kau-
tion), 

 die Einschränkung der Haftung des Eigentü-
mers oder Verkäufers für seine Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen. 

 

d) Kündigung des Vertrags 

Der § 5 HPA 1974 regelt das Recht zur Kündigung ei-
nes Mietkaufvertrags. Hier besteht weitgehend Ver-
tragsfreiheit der Parteien hinsichtlich Kündigungsrech-
ten und -fristen. Allerdings ergeben sich aus § 6 HPA 

1974 bestimmte Haftungs- und Schadensersatzpflich-
ten im Falle einer vorzeitigen Kündigung. 

 

e) Kaufoption und weitere Bestimmungen  

Bestimmungen zur Ausübung der Kaufoption enthält 
§ 7 HPA. 1974  

Daneben enthält der HPA weitere Bestimmungen zu 
Modalitäten der Rückgabe der Mietsache und Klage-
rechten, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden 
sollen.  

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass in Ghana 
das sogenannte nicht kodifizierte, also nicht niederge-
schriebene, Common Law gilt und sich Rechtsgrund-
sätze zu einem großen Teil auch aus dem durch Ge-
richtsentscheidungen (Präzedenzfälle) etablierten 
Richterrecht ergeben. Daneben erkennt der Courts Act 

grundsätzlich auch die vertraglich von den Parteien 
vereinbarte Rechtswahl des materiellen Rechts an. Das 
ghanaische Recht unterstellt aber nach dem Evidence 
Decree, 1975 (N.R.C.D. 323), dass das gewählte aus-
ländische Recht dem ghanaischen Recht entspricht. Bei 
einer Wahl des materiellen deutschen Rechts dürften 
sich damit erhebliche Unsicherheiten in der Anwen-
dung und Auslegung von Vertragsbestimmungen 
durch ghanaische Gerichte ergeben, sodass die Wahl 
des deutschen Rechts für einen in Ghana abgeschlosse-
nen Vertrag an dieser Stelle nicht empfohlen werden 
kann. 
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V. Empfehlung 

Wie im Kapitel „Gesetzliche und regulatorische Rah-
menbedingungen für Embedded Production“ (S. 17-
31) ausgeführt, kann aus Sicht der Ersteller dieses Gut-
achtens eine Beschränkung von PPAs nur für Groß-
verbraucher nicht aus dem geltenden ghanaischen 
Recht hergeleitet werden und widerspricht auch der 
dem REA zugrunde liegenden Förderpolitik für EE ge-
rade im Off-Grid- und Mini-Grid-Bereich. Da es 
hierzu bisher aber keine klare Haltung der Energy 
Commission als für die Lizensierung zuständige Stelle 
gibt, wird empfohlen, insofern eine Klärung direkt mit 
der Energy Commission herbeizuführen.  

Sofern ein PPA möglich ist, ist es jedenfalls auf lange 
Sicht gegenüber einem Miet- oder Leasingvertrag über 
eine RPP insbesondere aus den folgenden Gründen 
vorzugswürdig:  

 Als standardisiertes Vertragsmodell ist das 
PPA ein Schlüssel zur Bankability.  

 Die Pflicht zur Vorlage eines PPA bei der Re-
gulierungsbehörde bietet Gewähr für die Aner-
kennung des PPA im Geschäftsverkehr und 
die Einhaltung eines gewissen Qualitätsstan-
dards. Demgegenüber sind die Vertragsbedin-
gungen beim Miet-, Mietkauf- oder Leasing-
vertrag mit Einschränkungen durch den HPA 
und Case-Law bzw. der Rechtswahl frei ver-
handelbar und nicht standardisiert, d. h., sie 
müssten vom Finanzierer für jedes Projekt in-
dividuell geprüft werden. Hinzukommt, dass 
auch die individuellen Verträge unter Umstän-
den von den Behörden zumindest in Teilen 
notifiziert werden müssten. Dies ist dann aber 
der Weg einer reinen Einzelfallentscheidung 
und man könnte sich nicht auf Modellverträge 
berufen.  

 Der PPA berücksichtigt sowohl die Unsicher-
heit in der Nachfrage als auch in der Preisge-
staltung. Auf der Nachfrageseite legt der PPA 

eine langfristige Abnahmeverpflichtung fest, 
die dem Produzenten eine konstante Einnah-
mequelle und dem Abnehmer einen konstan-
ten Stromfluss bietet. Auf der Preisseite enthält 
der PPA eine Tarifformel, die auf die Techno-
logie, den Betrieb und die Verschuldungsmerk-
male des Projekts zugeschnitten ist und über 
die gesamte Laufzeit des Projekts modelliert 
werden kann. Dies ermöglicht im PPA, einen 
Strompreis festzulegen, der die tatsächlichen 
Kosten der Stromerzeugung widerspiegelt. 
Demgegenüber wird beim Miet-, Leasing- oder 
Mietkaufvertrag ein von der produzierten 
Strommenge unabhängiger Mietzins verein-
bart, der in der Regel nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt angepasst werden kann.  

 Der PPA trägt der speziellen Situation von 
Energieprojekten Rechnung, die u. a. auch von 
der Angebots- und Nachfragesituation sowie 
von regulatorischen Gegebenheiten auf dem 
Markt abhängen.  

 Der PPA als Modellvertrag unter staatlicher 
Begleitung ist gerade in Ländern mit nach wie 
vor regulierten Marktstrukturen und schwieri-
gen Versorgungsbedingungen bei steigendem 
BIP und unklaren regulatorischen Bedingun-
gen, die zumindest vom Gesetzestext her eher 
On-Grid- als Off-Grid Modelle bevorzugen, 
ein versichernder Faktor.  

 Miet- und Leasingverträge sind nicht typischer-
weise auf Anlagen zur Energieproduktion zu-
geschnitten. Es sind daher auch äußerst unter-
schiedliche vertragliche Regelungen für den 
Fall denkbar, dass die Anlage nicht die bei Ver-
tragsschluss zugrunde gelegte Menge Strom 
produziert oder ausfällt.  

 

VI. Der Verkauf von Strom an industrielle Abnehmer durch eine lokal registrierte, 
aber in ausländischem Besitz befindliche Zweckgesellschaft 

Eine ausländische Zweckgesellschaft (SPV), die eine 
RPP auf dem Gelände eines O-T in Ghana errichten 
und Strom an diesen verkaufen möchte, muss neben 
den oben dargestellten allgemeinen Lizenzen für den 
Betrieb einer RPP von  

 der Energy Commission, 

 der PURC und  

 der EPA 

und auch Genehmigungen der folgenden Regulierungs-
institutionen erwerben: 

 Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) 

 Registrar General’s Department (RGD) 

 Ghana Revenue Authority (GRA) 

 



 

 

 

 

1) Anforderungen des Ghana Investment Promotion Centre  

Alle ausländischen Unternehmen, die in Ghana ge-
schäftlich tätig werden wollen, müssen sich beim 
Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) registrie-
ren lassen.  

Das GIPC ist eine Regierungsbehörde, die durch den 
GIPC Act 2013 (Act 865) beauftragt wurde, Investitio-
nen in allen Sektoren der ghanaischen Wirtschaft zu 
fördern und zu erleichtern. Das Registrierungsverfah-
ren ist mit den folgenden Schritten beschrieben. 

 

a) Schritt 1: Anmeldung beim Registrar General’s Department 

Der erste Schritt für alle ausländischen Unternehmen 
im Rahmen des GIPC-Registrierungsprozesses ist die 
Gründung einer Gesellschaft im Department of Ghana 
des Registrar General. Die ausländische Gesellschaft 
muss Folgendes einreichen: 

 

 Gründungsurkunde  

 Unternehmensverordnung (Company Regula-
tion) 

 Zertifikat zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs 
(Certificate to Commence Business) 

b) Schritt 2: Mindesteigenkapitaleinlage 

Ausländische Investoren sind verpflichtet, die Anfor-
derungen aus dem GIPC Act 685 bzgl. des Mindestei-
genkapitals einzuhalten. Das Eigenkapital kann entwe-
der in Form von Bargeld oder in Form von 
Sacheinlagen wie folgt sein: 

 200.000 USD für Joint Venture mit ghanai-
schem Partner 

 500.000 USD für 100 % ausländisches Eigen-
tum 

 

Verfahren zur Erfüllung der Mindesteigenkapital-
anforderung 

Der ausländische Investor muss zwei Firmenkonten 
(ausländische und lokale) bei einer lokalen Bank seiner 
Wahl eröffnen. Er kann entweder eine Bank-zu-Bank-
Überweisung der Mindesteigenkapitalanforderung vor-
nehmen oder Bargeld einbringen, das bei Ankunft bei 
der Bank of Ghana deklariert und anschließend inner-
halb kürzester Zeit auf ein Bankkonto eingezahlt wer-
den muss. In beiden Fällen muss die Transaktion der 

Bank of Ghana von der lokalen autorisierten Händler-
bank des Investors bestätigt werden. Die Bank of 
Ghana wird diese Transaktion wiederum der GIPC für 
die Registrierung des Unternehmens bestätigen. 

Eigenkapital kann auch in Form von Sachwerten in 
Form importierter Maschinen, Ausrüstungen und Gü-
tern eingebracht werden. Zollfreiheit und Vergünsti-
gungen sollten automatisch und direkt über den 
Customs Excise and Preventive Service (CEPS) der 
GRA abgewickelt werden. Alle Dokumente, die sich 
auf solche Einfuhren beziehen, sollten auf den Namen 
des eingetragenen Unternehmens lauten.  

Die folgenden Nachweise müssen dem GIPC vorgelegt 
werden: 

 Zolleinfuhrerklärung / Custom Bill of Entry 
(Originale) 

 Einfuhranmeldeformular (IDF) 

 Luftfrachtbrief / Airway Bill (Originale) 

 Inspektionszertifikat für den Bestimmungsort 
(Ghana) 

 

2) Anforderungen der Ghana Revenue Authority 

Der IPP muss sich bei der Ghana Revenue Authority 
(GRA) für die Zwecke der gesetzlichen Steuern, Ra-
batte und Befreiungen registrieren lassen. 
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VII. Finanzielle Sicherheiten und Garantien, die im Rahmen der Verhandlungen zwi-
schen SPV-A und O-T zu berücksichtigen sind 

Die Verhandlungen zwischen SPV-A und O-T werden 
folgende Sachverhalte betreffen:  

 Bedingungen für die Verpachtung desjenigen 
Grundstücks (Dach oder Freifläche) des O-T, 
auf dem die PV-Anlage installiert wird 

 Bedingungen für den Verkauf des von SPV-A 
erzeugten Stroms an O-T 

Die finanziellen Sicherheiten und Garantien, die im 
Rahmen dieser Verhandlungen zu berücksichtigen 
sind, werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.  
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Tabelle 2: Sicherheiten und Garantien  

 Abzusichernde 
Risiken 

Finanzielle Sicher-
heiten und Garan-
tien 

Empfehlungen 

Verhältnis zwi-
schen Mieter 
(SPV-A) und 
Vermieter (O-
T) 

Mietvertrag und ggf. 
Mietzinsausfälle von 
SPV-A 

Mietbürgschaft Im Geschäftsszenario in diesem Gutachten nicht anwendbar. O-T sollte 
SPV-A das Grundstück oder den Gebäudeteil zur kostenlosen Nutzung im 
Rahmen des PPA oder im Rahmen eines Mietvertrags für einen symboli-
schen Mietzins zur Verfügung stellen. 

Kündigung des Miet-
vertrags durch O-T 

Keine Dieses Risiko sollte durch eine Vertragsgarantie gesichert werden. 

Vorläufige Bedingung des PPA: Erhalt eines Mietvertrages für die Dauer 
des PPA. O-T sollte kein Kündigungsrecht haben, es sei denn, es handelt 
sich um eine von SPV-A verschuldete Vertragsverletzung (Event of 
default). 

O-T beschränkt die 
Nutzung des Grund-
stücks gegenüber 
SPV-A 

Keine Dieses Risiko sollte durch Vertragsgarantien33 (Representations & Warran-
ties) gesichert werden: 

 Eigentumsgarantie hinsichtlich des Grundstückeigentums des O-
T (inkl. Verfügungsrecht / ohne Beschränkungen der Eigentü-
merbefugnisse / Genehmigung der Kreditgeber im Fall einer Hy-
pothek) 

 Gewährleistung einer einvernehmlichen Nutzung des Grund-
stücks während der gesamten Vertragslaufzeit 

Beschädigung von 
Eigentumsgegenstän-
den (z. B. Grund-
stück, Gebäude, PV-
Modulen/Anlagen)  

Versicherung/ 

Haftpflichtversiche-
rung 

Dieses Risiko sollte aufseiten des O-T sowie aufseiten der SPV-A durch 
eine (Haftpflicht-/Gebäude-)Versicherung abgesichert werden. 

Zusätzliche Vertragsgarantien: 

 Verbot, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der SPV-A Ak-
tivitäten einzuleiten oder durchzuführen, von denen der O-T 
weiß oder vernünftigerweise wissen sollte, dass sie die Erzeu-
gungsanlage oder ihre Funktion (einschließlich Aktivitäten, die 
die Sonneneinstrahlung der Erzeugungsanlage beeinträchtigen 
können) beschädigen oder beeinträchtigen können.  

Gemeinsames Aushandeln der vom Vermieter auszuführenden Reparatur-
arbeiten zur Gewährleistung einer einvernehmlichen Nutzung des Grund-
stücks während der gesamten Vertragslaufzeit im Einklang mit dem lokalen 
Recht. 

                                                      

 

33 Mit einer Vertragsgarantie übernimmt der Garant für eine bestimmte Pflicht aus dem Vertrag eine vertragliche Haftung gegenüber dem Garantieempfän-
ger; die Verletzung der durch die Garantie abgesicherten Vertragspflicht begründet, auch wenn ein Verschulden des Garanten nicht vorliegt, für den Garan-
tieempfänger einen Anspruch gegen den Garanten auf Schadensersatz oder löst eine Vertragsstrafe aus. 
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 Abzusichernde 
Risiken 

Finanzielle Sicher-
heiten und Garan-
tien 

Empfehlungen 

Verhältnis zwi-
schen Stromer-
zeuger und -
versorger 
(SPV-A) und 
Stromverbrau-
cher (O-T) 

Inbetriebnahme der 
Anlage 

Erfüllungsgaran-
tie/Vertragserfül-
lungsbürgschaft (Per-
formance guarantee) 

Falls SPV-A die PV-Anlage nicht am geplanten Fertigstellungstermin in Be-
trieb nimmt, ist es gängige Praxis, eine Vertragsstrafe zugunsten des O-T im 
PPA für jeden Tag der Verzögerung (max. für die Dauer eines Jahres) und 
ggf. ein Sonderkündigungsrecht vorzusehen. Rückabsicherung durch eine 
Back-to-back-Garantie des EPC-Contractors und seiner Bank. 

Die Zahlung dieser Vertragsstrafe kann durch eine Bürgschaft oder ein Ak-
kreditiv34 garantiert werden. 

Siehe z. B. Art. 4.7 RCREE, PPA-Modell „Seller’s performance bond prior 
to commercial operation“ für EE vom 5. Januar 2012: 

„The Seller shall establish a Performance Bond denominated in Dollars and 
shall have a stated amount equal to US$ [an amount to be agreed upon by 
both Parties and can be estimated to the equivalence in US$ of Facility en-
ergy Output for one to two years depending on Facility technology]. Seller 
must ensure that the Performance Bond shall remain valid until thirty (30) 
days after Effective Completion Date is achieved or the termination of this 
REPA, whichever occurs earlier. Purchaser shall have the right to draw upon 
the Performance Bond against the presentation by Purchaser of the Perfor-
mance Bond Certificate to the extent that the Liquidated Damages pursuant 
to Section 6.1(b) are not paid by the Seller, provided that, where a dispute ex-
ists with respect to the amount of Liquidated Damages, Purchaser shall only 
be entitled to draw the undisputed amount of Liquidated Damages, until the 
resolution of such dispute. In the event of Seller failing to achieve Facility 
completion by the Scheduled Completion Date and where Seller fails to ex-
tend the Performance Bond two weeks prior to the expiry of such Bond, 
Purchaser shall give at least ten (10) days notice in writing of its intention to 
draw on the full amount of the Performance Bond. In such an event, Pur-
chaser may, upon presentation of the Performance Bond to the issuing bank 
of such Bond, be entitled to draw the full amount of the Performance Bond. 
Purchaser shall hold the amount drawn in an interest bearing account as se-
curity for the Seller’s obligations until such time as a new Performance Bond 
is being established. In which event, Purchaser shall promptly on demand re-
turn to the Seller the amount drawn together with all accrued interest 
thereon.“ 

Deckung des Strom-
bedarfs 

Leistungsgarantie Man sieht in einigen PPAs eine vertragliche Garantie für die zu liefernde 
Strommenge (Minimal-Lieferpflicht). Die Zahlung der entsprechenden Ver-
tragsstrafe kann durch eine Bürgschaft oder ein Akkreditiv garantiert werden.  

Möglich wäre die Garantie einer „Watt-Peak-Leistung der Solarpaneele unter 
Standardtestbedingungen“ und eine Garantie der Funktion und regelmäßigen 
Wartung und der schnellstmöglichen Reparatur defekter Anlagenteile. Dies 
aber nur mit einer Rückabsicherung durch eine Back-to-back-Garantie des 
EPC-Contractors und ggf. des Wartungsunternehmens bzw. Ersatzteilliefe-
ranten. 

Nichtzahlung der 
Stromrechnungen 
durch O-T 

Standby Letters of 
Credits 

oder 

Patronatserklärung 
der Muttergesell-
schaft 

Dieses Risiko wird durch Garantien der Bank des O-T im öffentlichen Be-
reich abgedeckt. Diese Garantie ist wahrscheinlich schwer durchzusetzen im 
privaten Bereich, da der O-T sein Capex nicht zur Deckung seines Energie-
bedarfs verwenden/reduzieren will. Dieses Risiko sollte deshalb durch eine 
vertragliche Garantie abgesichert werden. 

Falls der O-T Teil einer internationalen Firmengruppe ist, kann dieses Risiko 
zusätzlich durch eine Patronatserklärung der Muttergesellschaft abgedeckt 
werden.  

 

Quelle: Eigene Darstellung BBH, Februar 2018 

                                                      

 

34 Akkreditiv ist eine Verpflichtung einer Bank, im Auftrag, für Rechnung und nach Weisung eines Kunden gegen Übergabe bestimmter Dokumente und bei 
Erfüllung bestimmter Bedingungen innerhalb einer festgelegten Zeitspanne eine bestimmte Geldzahlung an den genannten Begünstigten zu leisten. 



 

 

 

 

 

VIII. Rechtssicherheit in Ghana 

Seit dem demokratischen Wandel im Jahr 2000 gilt 
Ghana als politisch stabiles Land.35  

Ghana ist eine funktionierende Demokratie. Das 
Rechtssystem gilt als verlässlich und die Wahlen wer-
den von internationalen Beobachtern als frei und fair 
eingestuft. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen im 
Dezember 2016 setzte sich Nana Akufo-Addo von der 

Oppositionspartei, der New Patriotic Party (NPP), 
gegen den amtierenden Präsidenten John Drahani Ma-
hani (National Democratic Congress (NDC)) mit 
53,8 % der Stimmen durch. Die nächsten Parlaments- 
und Präsidentschaftswahlen finden 2020 statt. „Ener-
gie“ war ein zentrales Thema im Wahlkampf des aktu-
ellen Präsidenten, der seine Amtszeit im Januar 2017 
begann. Insbesondere versprach er, die Stromrechnun-
gen zu senken, den Zugang zu und die Zuverlässigkeit 
des Netzes zu verbessern, die Investitionen des Privat-
sektors zu erhöhen und die Verbreitung erneuerbarer 

Energien im ghanaischen Stromsektor zu beschleuni-
gen.  

Das bis 2016 geplante Ziel, eine Kraftwerkskapazität 
von 5 GW zu erreichen, hat Ghana noch nicht erreicht. 
Auch der REA von 2011 wurde bisher nicht vollstän-
dig umgesetzt und Ghana wird sein Ziel, den Anteil er-
neuerbarer Energien bis 2020 auf 10 % auszubauen 
(ohne Großwasserkraft) nicht erreichen.36 Laut dem 
Climatescope Report 201737 von Bloomberg New 
Energy Finance sind neue Investitionen in den ghanai-
schen Energiesektor im Jahr 2017 ins Stocken geraten, 
aufgrund der Entscheidung des Präsidenten, den REA 
2011 und alle 43 bestehenden PPAs für noch zu errich-
tende Projekte zu überprüfen. Bis heute hat die Regie-
rung 20 der PPAs gestrichen und vier PPAs überprüft.  

Das englischsprachige Rechtssystem erleichtert die 
Rechtsausübung für ausländische Beteiligte. 

 

1) Investitionsschutzabkommen zwischen Ghana und Deutschland 

Deutschland und Ghana haben 1995 ein Investitions-
schutzabkommen auf unbegrenzte Zeit vereinbart.38 
Dieses wurde seitdem nicht gekündigt.  

Das Investitionsschutzabkommen ist ein wichtiges In-
strument, um Direktinvestitionen in Ghana gegen poli-
tische Risiken wie Enteignung, enteignungsgleiche Ein-
griffe und Diskriminierung (z. B. durch 
Genehmigungsbehörden) abzusichern. Ghana ver-
pflichtet sich somit, deutsche Investoren nicht zu dis-

kriminieren – weder gegenüber inländischen Investo-
ren noch gegenüber anderen ausländischen Investoren. 
Ghana garantiert in diesem Vertrag, deutsche Investo-
ren gerecht und billig zu behandeln. Des Weiteren ge-
währleistet Ghana den deutschen Staatsangehörigen o-
der Gesellschaften den freien Transfer der im 
Zusammenhang mit einer Kapitalanlage stehenden 
Zahlung insbesondere des Kapitals und der Erträge. 

 

Das Investitionsschutzabkommen gibt deutschen In-
vestoren die Möglichkeit, außerhalb des Einflussbe-
reichs von Ghana, ihre Rechte gegen den Staat Ghana 

vor einem neutralen Schiedsgericht einzuklagen.39 

 

 

  

                                                      

 

35 
Delegation der Deutschen Wirtschaft in Ghana (AHK Ghana), Sicherstellung einer verlässlichen und be-

zahlbaren Stromversorgung: Anwendung erneuerbarer Energien in der Industrie in Ghana. 

36 The World Bank, Overview, http://www.worldbank.org/en/coun-
try/ghana/overview (letzter Zugriff am 27.03.2018); BloombergNEF, Cli-
matescope. Emerging MarketsOutlooks 2018. Energy transition in the 
world’s fastest growing economies, http://global-cli-
matescope.org/en/country/ghana/#/enabling-framework (letzter Zugriff 
am 27.03.2018). 

37 Bloomberg New Energy Finance, Climatescope 2017. The Clean Energy Coun-
try. Competitiveness Index, http://global-climatescope.org/assets/data/re-
ports/climatescope-2017-report-en.pdf (letzter Zugriff am 27.03.2018). 

38 Vertrag vom 24. Februar 1995 über die Förderung und den gegenseitigen 
Schutz von Kapitalanlagen. 

39 Artikel 11 des Vertrags über die Förderung und den gegenseitigen Schutz 
von Kapitalanlagen vom 3 Mai 1996. 
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2) Urteilsvollstreckung (bzw. Zwangsvollstreckung) 

Das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 
über die Anerkennung und Vollstreckung ausländi-
scher Schiedssprüche ist für Ghana am 8. Juli 1986 in 
Kraft getreten.40 

Die rechtliche Durchsetzung von Ansprüchen deut-
scher Gläubiger gegen in Ghana ansässige Schuldner 
richtet sich nach dem ghanaischen Zivilprozessrecht 
und den folgenden Rechtsquellen:41  

 High Court (Civil Procedure) Rules, 2004 
C.I.47 („C.I. 47“) 

 Courts Act, 1993 (Act 459) as amended  

 Foreign Judgments and Maintenance Order, 
(Reciprocal Enforcement) Instrument, 1993 
(L.I.1575) 

Der Courts Act erkennt grundsätzlich die vertraglich 
von den Parteien vereinbarte Rechtswahl an. Das gha-
naische Recht unterstellt aber nach dem Evidence De-
cree, 1975 (N.R.C.D. 323), dass das gewählte ausländi-
sche Recht dem ghanaischen Recht entspricht. Die 
Partei, die eine Abweichung behauptet, hat diese 
grundsätzlich zu beweisen. Die ghanaischen Gerichte 
sind an Gerichtsstandvereinbarungen grundsätzlich 
nicht gebunden. Sie folgen ihnen aber regelmäßig und 
gehen davon aus, dass die Parteien eine vernünftige 
Wahl getroffen haben, solange sich die Wahl nicht als 
unzumutbar erweist.  

a) Durchsetzung und Vollstreckung auf der Grundlage eines ghanaischen Urteils  

Um ein Urteil in Ghana zu erwirken, bedarf es der 
Durchführung eines selbstständigen Klageverfahrens 
beim zuständigen Gericht in Ghana. Dafür wird die 
Hinzuziehung eines ghanaischen Anwalts als unerläss-
lich angesehen. Dieser Anwalt muss zudem mit einer 
von der zuständigen ghanaischen Auslandsvertretung 
in Deutschland legalisierten Vollmacht des deutschen 
Klägers ausgestattet sein, wenn dieser nicht persönlich 
vor Ort sein kann. Das Zivilverfahren beginnt mit der 
Einreichung einer Klageschrift. Diese muss nach Order 
2 Rule 3 der C.I. 47 die Anschriften der Parteien ent-
halten. Die Klageschrift muss dem Beklagten durch 
den Gerichtsvollzieher oder eine vom Gericht bestellte 
Person grundsätzlich persönlich zugestellt werden. 
Bleibt die Zustellung trotz dreimaligen Zustellungsver-
suchs ergebnislos, kommt eine öffentliche Zustellung 
in Betracht. Die örtliche Zuständigkeit ist in Order 3 
C.I. 47 geregelt. Der Beklagte kann die örtliche Zustän-
digkeit rügen, d. h., er kann geltend machen, dass er 
das Gericht, bei dem die Klage eingereicht wurde, für 
örtlich unzuständig hält. Rügt er die örtliche Zuständig-
keit nicht, kann der Prozess vor dem Gericht, bei dem 

die Klage erhoben wurde, auch bei dessen Unzustän-
digkeit durchgeführt werden. Alternativ kann der Rich-
ter einen Antrag an den Chief Justice stellen, wonach 
die Klage einem gesonderten Verfahren folgend an das 
zuständige Gericht verwiesen werden kann. Der Be-
klagte hat nach Erhalt der Klage innerhalb von acht 
Tagen eine Art Verteidigungsanzeige abzugeben und 
innerhalb von 14 Tagen seine Klageerwiderung der 
gegnerischen Partei zuzustellen (vgl. dazu Order 11 
C.I. 47) und/oder eine Widerklage zu erheben (vgl. Or-
der 12 C.I. 47). Der Kläger hat anschließend Gelegen-
heit zu einer Erwiderung innerhalb einer bestimmten 
Frist. Nach Abschluss dieses Verfahrens hat der Kläger 
seine Verfahrens- und Beweisanträge abzugeben, auf 
die der Beklagte erwidern kann. Die Gerichtsverhand-
lung folgt anschließend und erstreckt sich über meh-
rere Termine, bevor ein Urteil durch den Richter 
ergeht.  

Die Vollstreckung ghanaischer Urteile richtet sich 
grundsätzlich nach Order 43 der C.I. 47.  

 

 

  

                                                      

 

40 GTAI – Germany Trade & Invest, Ghana – Rechtliche Rahmenbedingungen in 
a Nutshell, https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-
Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht-aktuell,t=ghana--rechtliche-rah-
menbedingungen-in-a-nutshell,did=1547050.html (letzter Zugriff am 
27.03.2018)). 

41 Botschaft der Bundesrepublik Deutschland – Accra, Merkblatt zur Rechtsbe-
ratung und Rechtsverfolgung: Die Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen in 
Ghana und Rechtsanwaltsliste, https://ac-
cra.diplo.de/blob/1137904/acae340cf849eb944b0e81368e8a4c54/merk-
blatt-rechtsberatung-rechtsanwaelte-maerz2017-data.pdf (letzter Zugriff am 
27.03.2018). 
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b) Durchsetzung und Vollstreckung auf der Grundlage eines deutschen Urteils  

Nach dem Courts Act und dem Foreign Judgments 
and Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) In-
strument werden die Urteile bestimmter Gerichte eini-
ger ausländischer Staaten in Ghana anerkannt und kön-
nen dort nach einer Registrierung vollstreckt werden.  

 Brasilien: Supreme Federal Court, Federal 
Court of Appeal und the State High Court 

 Frankreich: Cours De Cassation und Cours 
d’Appel 

 Israel: Supreme Court 

 Italien: Corte D’Appello und Corte D’Cessa-
zione  

 Japan: Supreme Court of Japan  

 Libanon: Court of Appeal und High Court 

 Senegal: Cour Supreme und Cours d’Appel 

 Spanien: Tribunal Supreme, Audiencia Territo-
rial, Juez de Primera und Instencia 

 Die Vereinigten Arabischen Emirate: Court of 
Cessation und Court of Appeal 

 Großbritannien: High Court of England, High 
Court of Northern Ireland und Court of Ses-
sion in Scotland 

Deutsche Gerichte sind allerdings nicht unter den Staa-
ten aufgeführt, für die die direkte Durchsetzung aus-
ländischer Urteile gilt.  

 

c) Außergerichtliche Durchsetzung von Forderungen  

In Ghana besteht zudem die Möglichkeit, eine außerge-
richtliche Streitbeilegung durch die sogenannte Alter-
native Dispute Resolution (ADR) zu erreichen. Die 
ADR ist häufig billiger und schneller als das normale 
Gerichtsverfahren. Die in diesem Verfahren erwirkten 
Entscheidungen sind vollstreckbar. Die gültige Rechts-
grundlage für Schlichtungs- und Mediationsverfahren 
bildet der Alternative Dispute Resolution Act, 2010 

(Act 798). Im Bereich der erneuerbaren Energien ent-
hält Art. 18 REA Regelungen zu Dispute Settlement 
und Arbitration. Danach richtet der Vorstand der 
Energy Commission ein Schiedsgericht nach dem Al-
ternative Dispute Resolution Act, 2010 (Act 798) ein, 
das alle Streitigkeiten, die zwischen Genehmigungsin-
habern entstehen, schlichten und beilegen soll, wenn 
die betroffenen Parteien keine Einigung erzielen kön-
nen. 

 

3) Bewertung der Rechtssicherheit in Ghana 

Den Ergebnissen der Studie „A new Africa energy 
world“42 von PricewaterhouseCoopers (PwC) zum afri-
kanischen Energiesektor zufolge ist die Meinung der 
Industrie in Ghana zuversichtlich im Hinblick auf den 

regulatorischen und rechtlichen Rahmen zur Unterstüt-
zung privater Investitionen und zum Schutz des Eigen-
tumsrechts. 

  

 

  

                                                      

 

42 PwC Africa Power & Utilities – Sector survey, A new Africa energy world. A 
more positive power utilities outlook, https://www.pwc.com/gx/en/utili-
ties/publications/assets/pwc-africa-power-utilities-survey.pdf (letzter 
Zugriff am 27.03.2018). 
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Abbildung 2: Das Klima für private Investitionen 

 

 
Quelle: PwC Africa Power & Utlities Sector Survey 

  

In dem Ranking „Doing Business 2018“ der Weltbank 
wird aber z. B. die Durchsetzbarkeit der Verträge (d. h. 
Zeitaufwand, Kosten in Ghana) im Vergleich zu den 
anderen Ländern schlecht bewertet. Ghana liegt auf 

                                                      

 

43 World Bank Group, Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs, 
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/An-
nual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf (letzter Zugriff am 
27.03.2018). 

Platz 116 von 190 Staaten und damit über dem Durch-
schnitt der anderen Länder südlich der Sahara, aber 

weit hinter Kenia (Platz 80).43    
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Abbildung 3: Doing Business 2018 Indicators 

 
Quelle: World Bank Group, Doing Business 2018 

 

Abbildung 4: Ghanas Rang im Doing-Business-Index der Weltbank  

 
Quelle: World Bank Group, Doing Business 2018
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Teil 3 Struktur der möglichen beteiligten Akteure im Rahmen 

des Geschäftsmodells „Embedded Production“ 

A. Gesellschaftsrechtliche Struktur 

Ausgangspunkt eines Geschäftsmodells, das sich an 
den Anforderungen der industriellen Akteure in Subsa-
hara-Afrika orientiert, ist die Gründung einer Gesell-
schaft (SPV-H) in Deutschland, die über das Know-
how für den Bau von Anlagen zur Erzeugung von EE 
sowie die Bereitstellung der notwendigen Mittel zur Fi-
nanzierung von Investitionen verfügt. Als Gesellschaf-
ter von SPV-H kommen deutsche Projektentwickler 
sowie verschiedene Investoren in Betracht. Dabei soll-
ten sich die Investoren dadurch auszeichnen, dass sie 
über das notwendige Know-how für den Bau und Be-
trieb von Anlagen zur Nutzung von EE verfügen und 
die notwendigen Mittel zur Finanzierung solcher Inves-
titionen bereitstellen. 

Eine risikoangepasste Kapitalstruktur von SPV-H ori-
entiert sich an den Möglichkeiten des aktuellen Zinsni-
veaus. Danach sollten ca. 5 % des erforderlichen Inves-
titionsvolumens durch Eigenkapital gedeckt werden. 
Das verbleibende Investitionsvolumen wird durch 
Mezzanine-Kapital (d. h. einer Mischung aus Eigen- 
und Fremdkapital) oder konventionelle Bankfinanzie-
rungen abgedeckt. 

Darüber hinaus soll eine weitere Gesellschaft (SPV-A) 
in den jeweiligen afrikanischen Ländern gegründet wer-
den. Aufgabe dieser Gesellschaft ist  

 der Bau einer RPP, 

 die Verteilung der erzeugten Energie im Rah-
men von Contracting-Modellen und 

 die Organisation und Sicherstellung des ord-
nungsgemäßen und gesetzeskonformen Betrie-
bes der Anlage. 

SPV-A wird von SPV-H durch Bar- und Sacheinlagen 
sowie Gesellschafterdarlehen finanziert. Gegebenen-
falls werden Investoren aus den jeweiligen Ländern als 
strategische Minderheitsaktionäre einbezogen. 

Die in der SPV-A erwirtschafteten Gewinne sollen 
über einen Managementvertrag verwaltet und an SPV-
H ausgezahlt werden. Inwieweit weitere Verträge zwi-
schen SPV-H und SPV-A abzuschließen sind, hängt 
von den gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen 
Gegebenheiten der jeweiligen Länder ab. 

 

B. Geschäftsbeziehung zwischen dem Energielieferanten und dem 

Kunden 

Der Geschäftsansatz der Embedded Production be-
dingt, dass ein industrieller O-T Energie auf Basis eines 
PPA von SPV-A bezieht. Im PPA werden alle die Lie-
ferung betreffenden Aspekte, z. B.  

 die Lieferverpflichtung für die regenerativ pro-
duzierte Energie, 

 monatliche Zahlung nach definiertem Preis 
pro Kilowattstunde in Abhängigkeit der gelie-
ferten Menge und  

 die Laufzeit 

geregelt. Inwieweit der O-T die Möglichkeit hat, die 
Anlage nach Ende der Vertragslaufzeit des PPA zu 
kaufen, muss vertraglich festgelegt werden.  

Da die Anlage der SPV-A auf dem Grundstück des O-
T steht, beinhaltet der PPA im Anhang einen unter-
zeichneten Pachtvertrag zwischen O-T und SPV-A, der 
das Mietverhältnis regelt (Zugangsrechte etc.). Der 
Mietzins wird allerdings eher symbolischen Charakter 
haben, da diese Kosten ansonsten Einfluss auf den 
Preis pro Kilowattstunde haben werden.  

 

Es ist davon auszugehen, dass der Preis pro Kilowatt-
stunde in der jeweiligen Landeswährung gezahlt wer-
den muss. Verträge mit Berücksichtigung von US-Dol-
lar oder Euro als Vertragswährung sind ggf. möglich, 
wenn der O-T aufgrund seiner Exportaktivitäten ein 
Fremdwährungskonto besitzt oder zu einer internatio-
nalen Unternehmensgruppe gehört. 
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C. Service Provider 

Für die erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsansatzes der Embedded Energy Production sind die folgenden Ser-
vice Provider relevant. 

 

I. EPC-Contractor  

Der EPC-Contractor ist in der Regel ein deutsches Un-
ternehmen, welches für den Aufbau der Anlage zustän-
dig ist: 

 Engineering: Der EPC-Contractor legt die 
RPP nach den Leistungsvorgaben und der ge-
forderten Aufstellungsart des Kunden (SPV-
H/SPV-A) aus. Dabei ist auch der Anschluss 
an das Firmennetz des O-T zu berücksichti-
gen, weshalb ggf. eine technische Due Dili-
gence vor Ort stattfinden muss. Das Ergebnis 
ist die komplette technische Planung einer 
schlüsselfertigen Anlage, einschließlich Pro-
jektplan, Stückliste der Komponenten und ei-
ner Kostenaufstellung einschließlich Installa-
tion. 

 Procurement: Auf Basis des Engineering über-
nimmt der EPC-Contractor den internationa-
len Einkauf der notwendigen Komponenten, 
wobei z. B. bei PV die Module aus chinesi-
scher Produktion stammen könnten. Der Ein-
kauf erfolgt im Rahmen der Kosten und zeitli-
chen Vorgaben aus der Planung. Dazu gehört 

auch die Transportlogistik zur Baustelle, die 
z. B. im Landesinneren des afrikanischen Ziel-
landes liegen kann, wobei auch alle importrele-
vanten Aspekte berücksichtigt werden müssen. 
Mögliche notwendige Unterstützung durch 
SPV-A/SPV-H im Importprozess hängt von 
den Landesgegebenheiten ab. 

 Construction: Der EPC-Contractor ist für die 
schlüsselfertige Übergabe der Anlage an SPV-
A/SPV-H zur Stromproduktion für den O-T 
verantwortlich. Er hat daher die Installation, 
Kommissionierung und Übergabe der Anlage 
zu organisieren. Je nach Aufstellung des EPC-
Contractor wird er zur Installation auch ein lo-
kales Unternehmen beauftragen, welches ggf. 
durch einen Bauleiter des EPC-Contractor ko-
ordiniert wird. Es ist in dieser Phase jedenfalls 
eine effiziente steuerliche Abbildung der Tätig-
keit notwendig (z. B. Withholding Tax). Wei-
terhin muss die Fertigstellung der Arbeiten im 
afrikanischen Zielland durch ausländische Ar-
beitskräfte möglich sein (Immigration Laws). 

 

II. Local Developer  

Der Local Developer (LD) übernimmt die initiale Ent-
wicklung des Projektes. Er hat die Projektidee oder ist 
für das Project-Scouting zuständig. Diese Vorleistun-
gen verkauft der LD an SPV-A/SPV-H. Hintergrund 
ist, dass SPV-H natürlich nicht über alle Projektpoten-
ziale im Zielland informiert sein kann und dafür auf 
den LD zurückgreift. Im Bereich der netzgekoppelten 

Projekte gründet der LD ggf. schon eine Zweckgesell-
schaft (SPV-X), mit der er z. B. Pachtverträge für 
Landflächen oder Genehmigungen für Netzeinspei-
sungspunkte einbringt. In diesem Fall würde die SPV-
A die Zweckgesellschaft (SPV-X) mit allen steuerlich 
relevanten Aspekten übernehmen. Die Vorleistung des 
LD ist allerdings im hier betrachteten Segment der 
Embedded Production noch nicht klar. 

 

III. O&M-Contractor  

Der O&M-Contractor (OM-C) übernimmt den Betrieb 
und die Wartung der Anlage im Wirkbetrieb. Für diese 
Arbeiten wird der OM-C vom SPV-A auf Basis monat-
licher/jährlicher Pauschalen und/oder nach Aufwand 
gemäß einem geschlossenen sowie zeitlich befristeten 
Vertrages entlohnt.  

 

Im Bereich der PV kann es z. B. das folgende Tätig-
keitsportfolio sein: 

 Kontrollieren (u. a. Ferndiagnose) und Betrieb 
der Anlage einschließlich Trouble Shooting  

 Regelmäßige Wartung der Anlage 

 Reinigung der Module (regelmäßig oder nach 
Bedarf) 
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Die Arbeit des OM-C ist für die Rendite des Objektes 
für SPV-A elementar, da eine Energieproduktion unter 
den kalkulierten Werten den Umsatz reduziert. Ob da-
her auch eine gesellschaftliche Verknüpfung mit SPV-

A oder eine ähnliche Konstruktion sinnvoll ist, muss 
sicherlich von Fall zu Fall entschieden werden. Weiter-
hin ist diese Dienstleistung mit einer räumlichen Nähe 
zu der Anlage verbunden. Je nach Geschäftssituation 
könnte daher der OM-C auch seinerseits einen Sub-
contractor einbinden. 
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Teil 4 Arbeitspaket 2: Gesellschaftsrechtliche Beziehung zwi-

schen deutscher Muttergesellschaft und der in Ghana zu 

gründenden Tochtergesellschaft 

 

A. Der deutsche Rechtsrahmen im Gesellschaftsrecht 

Der deutsche Rechtsrahmen kennt eine Vielzahl von 
Gesellschaftsformen, die sich auf der Grundlage der 
Regelungen zu Kapital, Haftung des Gesellschafters, 
Entscheidungsfindung der Gesellschafter, Ein- und 
Ausstieg, Organisationsstruktur und Steuern wesentlich 
unterscheiden. 

Basierend auf diesen Attributen wird nachfolgend die 
Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) und die Rechtsform der GmbH & Co. KG 
(Compagnie – Co.; Kommanditgesellschaft – KG) im 
Vergleich dargestellt. Arten von Unternehmen, bei de-
nen die Haftung nicht auf das Gesellschaftsvermögen 
beschränkt ist, wurden im Rahmen dieses Gutachtens 
unter Risikogesichtspunkten nicht berücksichtigt. Glei-
ches gilt für die Rechtsform der Aktiengesellschaft 
(AG), die grundsätzlich auf die Börsennotierung ausge-
richtet ist. 

 

I. GmbH versus GmbH & Co. KG 

In gesellschaftsrechtlicher Hinsicht ist eine GmbH & 
Co. KG als Personengesellschaft der GmbH als Kapi-
talgesellschaft grundsätzlich vorzugswürdig. Als Perso-
nengesellschaft ist sie rechtlich flexibler zu handhaben. 
Dies gilt insbesondere für die Veräußerung von Antei-
len oder Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die 
ohne einen Notar durchgeführt werden können. Dies 
erspart nicht nur Kosten, sondern insbesondere den 
Zeitaufwand, um einen Notartermin zu koordinieren. 
Daneben wird die Änderung eines GmbH-Gesell-
schaftsvertrages erst mit dessen Eintragung wirksam. 
Dies kann unter Umständen je nach Belastung und 
Prüfungstiefe der Registergerichte mehrere Wochen 
dauern. Bei einer GmbH & Co. KG kann der Gesell-
schaftsvertrag mit sofortiger Wirkung geändert werden, 
da dieser nicht ins Handelsregister eingetragen wird. 
Dies hat auch den Vorteil, dass Spezialregelungen (z. B. 
abweichende Gewinnverteilungen, Berechnungen des 
Kaufpreises bei Vorerwerbsrechten, sonstige Abspra-
chen) öffentlich über das Handelsregister nicht zugäng-
lich sind.  

Bei einer Personengesellschaft ist es innerhalb des 
buchhalterischen Kontenrahmens leichter, besondere 
Wünsche der Gesellschafter bei der Finanzierung abzu-
bilden. Dies liegt daran, dass die Personengesellschaft 
individuelle Rücklagen bilden kann. So können die Ge-
sellschafter im Ergebnis abweichend von der festgeleg-
ten Beteiligungsquote am Gesellschaftsvermögen der 
Personengesellschaft und damit am Gewinn beteiligt 
sein. Allerdings ist der organisatorische Aufwand 
(Buchhaltung, Steuererklärungen) von zwei Gesell-
schaften (GmbH und KG) nicht zu unterschätzen. 

Die Praxis zeigt aber, dass die Entscheidung zwischen 
den beiden Gesellschaftsformen letztendlich durch 
wirtschaftliche und steuerrechtliche Auswirkungen bei 
der Umsetzung des Modells bei den Gesellschaftern 
fällt. Diese Entscheidung setzt daher voraus, dass ein 
Geschäftsmodell festgelegt wird.  
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II. Anwendbarkeit des Kapitalanlagegesetzbuches  

Da über die Gesellschaft Gelder von Investoren einge-
sammelt werden sollen, die nach einer festen Anlage-
strategie zur Finanzierung der operativen Gesellschaf-
ten dienen sollen, ist zu prüfen, ob der 

Anwendungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches 
(KAGB) eröffnet ist. 

 

1) Eröffnung des Anwendungsbereiches des Kapitalanlagegesetzbuches 

Der Anwendungsbereich des Kapitalanlagegesetzbu-
ches (KAGB) ist dann eröffnet, wenn die Gesellschaft 
als Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 
KAGB und damit als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
anzusehen ist. Unter „Investmentvermögen“ ist nach 
dem Gesetzeswortlaut jeder Organismus für gemein-
same Anlagen zu verstehen, der von einer Anzahl von 
Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer fest-
gelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu 
investieren, und der kein operativ tätiges Unternehmen 
außerhalb des Finanzsektors ist.  

Diese Voraussetzung erfüllt die Gesellschaft. Sie stellt 
einen Organismus für gemeinsame Anlagen dar. Bei ei-
ner Gesellschafterbeteiligung ist in der Regel das Merk-

mal „für gemeinsame Anlagen“ erfüllt, da eine Ge-
winn- und Verlustbeteiligung für den Gesellschafter 
bzw. Anleger gegeben ist. Sie sammelt von ihren Ge-
sellschaftern, die als Anleger anzusehen sind, Kapital 
ein und investiert es entsprechend der festgelegten An-
lagestrategie, die durch die Vorratsbeschlüsse vorgege-
ben werden. Da die Gesellschaft möglicherweise auch 
immer wieder Kapital von ihren Gesellschaftern ein-
sammeln möchte, erfolgt diese Einsammlung auch 
nicht vereinzelt oder bei Gelegenheit, sondern zielge-
richtet und damit gewerblich im Sinne des KAGB.  

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass nach 
erster summarischer Prüfung der Anwendungsbereich 
des KAGB für die Gesellschaft grundsätzlich eröffnet 
ist.  

 

2) Rechtsfolgen 

Dies hat zur Folge, dass sich diese Gesellschaft bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) registrieren lassen muss. Dies ist mit einem er-
höhten Aufwand verbunden. Je nach Höhe des gesam-
melten Kapitals muss die Gesellschaft auch noch wei-
tere Vorgaben beachten. So darf sie z. B. nur in 

bestimmte Anlagegüter investieren, muss diese Anlage-
güter unter dem Blickwinkel einer Risikomischung zu-
sammen mit anderen Anlagegütern erwerben, und die 
Gesellschaft darf nur bis zur Höhe von 60 % mit 
Fremdkapital finanziert sein.  

 

3) Vermeidung dieser Rechtsfolgen 

Möchte man dieses Ergebnis vermeiden, sollte man 
überlegen, Ausnahmevorschriften zu nutzen oder 

durch Wahl der Rechtsform den Anwendungsbereich 
des KAGB nicht zu eröffnen. 

 

a) Ausnahme: Holdinggesellschaften nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KAGB  

Das KAGB ist nicht anzuwenden, wenn das soge-
nannte Holdingprivileg greift. 
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b) Rechtsgrundlage 

 

Das KAGB sieht selbst in § 2 Abs. 1 vor, dass es 

 

„nicht anzuwenden [ist], auf  

 

1. Holdinggesellschaften, die eine Beteiligung an einem oder mehreren anderen Unternehmen 
halten,  

 
a. deren Unternehmensgegenstand darin besteht, durch ihre Tochterunternehmen oder ver-

bundene Unternehmen oder Beteiligungen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, 
den langfristigen Wert der Tochterunternehmen, der verbundenen Unternehmen oder der 
Beteiligung zu fördern und  

b. die 

aa) [...]  

bb) ausweislich ihres Jahresberichtes oder anderer amtlicher Unterlagen nicht mit dem 
Hauptzweck gegründet wurden, ihren Anlegern durch Veräußerung ihrer Tochterun-
ternehmen oder verbundenen Unternehmen eine Rendite zu verschaffen.“ 

 

 

c) Entwicklung und Begriff der Holdinggesellschaft 

Die Definition der Holdinggesellschaft in § 2 Abs. 2 
Nr. 1 KAGB entspricht der Definition in Art. 4 Abs. 1 
lit. o Alternative Investment Funds Managers (AIFM-
RL). Weitere Konkretisierungen für eine Definition der 
Holdinggesellschaft finden sich in den Gesetzesbe-
gründungen nicht. Dies führt zu Schwierigkeiten der 
Abgrenzung einer klassischen (Industrie-)Holding und 
einem langfristig angelegten Private Equity Fonds. In 
beiden Fällen soll durch die Leitung von Tochtergesell-
schaften eine Rendite erzielt werden.  

Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass der 
Private Equity Fonds das „goldene Ende“, das in dem 
Verkauf des Assets am Ende der Laufzeit des Fonds 

liegt, bereits bei dessen Konzeption einplant. Im Un-
terschied hierzu will eine Industrieholding eher den 
Wert der Beteiligung erhalten, um sich deren Erträge 
langfristig für den gesamten Unternehmensverbund 
nutzbar zu machen. Daher hat der europäische und in 
der Umsetzung der deutsche Gesetzgeber die Abgren-
zung formalisiert und für nicht börsennotierte Unter-
nehmen geregelt, dass im Ergebnis die Langfristigkeit 
der Anlage (vgl. § 2 Abs. 1 lit. a KAGB) und Angaben 
des Jahresberichtes oder anderer amtlicher Unterlagen 
(§ 2 Abs. 1 lit. b lit. bb KAGB) hinsichtlich ihrer Toch-
terunternehmen entscheiden, ob das Holdingprivileg 
greifen soll oder nicht.  

 

d) Begriff des Tochterunternehmens 

Der Begriff des Tochterunternehmens ist in § 1 Abs. 
19 Nr. 35 KAGB definiert. Tochterunternehmen sind 
danach Unternehmen, die Tochterunternehmen 
im Sinne des § 290 Handelsgesetzbuch (HGB) sind. 
Eine Definition des verbundenen Unternehmens fehlt 
im KAGB. Nach § 271 Abs. 2 HGB sind aber verbun-
dene Unternehmen ebenfalls solche Unternehmen, auf 
die § 290 HGB anzuwenden ist.  

Eine Tochtergesellschaft im Sinne des KAGB liegt da-
nach vor, wenn die Holding als Muttergesellschaft be-
herrschenden Einfluss in der Tochtergesellschaft be-
sitzt und damit dort jederzeit ihre Interessen 
durchsetzen kann. Ein beherrschender Einfluss ist z. B. 
dann gegeben, wenn die Muttergesellschaft die Mehr-
heit der Stimmrechte der Tochtergesellschaft hält 
(§ 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB). 
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e) Ergebnis  

Die Gesellschaft kann dann das Holdingprivileg nut-
zen, wenn sie – unter Einhaltung der übrigen unter 0c) 
genannten Voraussetzungen – an den afrikanischen 

operativen Gesellschaften immer zu 100 % beteiligt 
wird.  

 

B. Gesellschaftsformen nach ghanaischem Recht 

In Ghana kann das Geschäft entweder unter einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (lokale Gesell-
schaft), die nach ghanaischem Recht gegründet wird, o-
der im Rahmen einer externen Gesellschaft 

(Betriebsstätte) betrieben werden. Die zuständige Auf-
sichtsbehörde ist das RGD. 

 

I. Lokale Gesellschaft 

Hierbei handelt es sich um eine Company limited by 
Shares (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), die 

nach dem Ghana Companies Act, 1963 (Act 179) ge-
gründet wird. Diese lokale Gesellschaft kann ganz oder 
teilweise im Besitz eines Nichtghanaers sein.  

 

1) Registrierungsvoraussetzungen der Company limited by Shares  

Die Registrierung der Company limited by Shares bein-
haltet die Einreichung der Satzung der Gesellschaft bei 
dem RGD, um Gründungsurkunden und Geschäftsbe-
scheinigungen zu erhalten. 

Für die Registrierungsunterlagen sind folgende Anga-
ben erforderlich:  

 Name der Gesellschaft 

 Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 

 Die ersten Geschäftsführer (mindestens zwei), 
es müssen natürliche Person sein, von denen 
einer immer in Ghana anwesend sein sollte 

 Anzahl der Anteile, mit denen die Gesellschaft 
eingetragen werden soll („shares of no par va-
lue“) 

 Name und Anschrift des Wirtschaftsprüfers 

 Anschrift des eingetragenen Sitzes und der 
Hauptniederlassung 

 Genehmigte Anzahl der Aktien 

 Grundkapital 

 Ausgegebene Aktien 

 Name und Anschrift der Zeichner/Aktionäre 

 Company Secretary, natürliche Person, die im-
mer in Ghana anwesend sein sollte 

 

 

2) Stempelgebühr  

Auf das Grundkapital der Gesellschaft ist eine Stem-
pelgebühr von 0,5 % zu entrichten. 
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3) Steueridentifikationsnummer 

Alle Geschäftsführer und der Company Secretary sind 
verpflichtet, sich vor der Registrierung der Gesellschaft 

für eine Steueridentifikationsnummer (Tax Identifica-
tion Number – TIN) zu registrieren. 

 

II. Externe Gesellschaft  

Eine externe Gesellschaft (Betriebsstätte) ist eine au-
ßerhalb Ghanas gegründete Körperschaft mit Sitz in 
Ghana. 

Da die Voraussetzung für eine Stromlizenz eine nach 
dem Companies Act oder einem anderen ghanaischen 

Gesetz gegründete juristische Person ist, scheidet diese 
Gesellschaftsform aus. Darüber hinaus empfehlet der 
Ersteller dieses Gutachtens aus Gründen der Haftungs-
beschränkung die Gründung einer Company limited by 
Shares (lokale Gesellschaft) in Ghana. 

 

C. Notwendige Schritte zur Gründung von SPV-A 

I. Registrierung bei den Aufsichtsbehörden 

Abgesehen von der Registrierung der SPV-A beim 
RGD muss die SPV-A auch bei den nachfolgenden 
Aufsichtsbehörden registriert werden. 

 

 

1) Voraussetzungen nach dem Ghana Investment Promotion Centre Act  

Nach dem Ghana Investment Promotion Centre Act 
(GIPC Act) sind alle Unternehmen, an denen eine aus-
ländische Beteiligung besteht, verpflichtet, sich bei der 
GIPC zu registrieren, mit Ausnahme von Unterneh-
men, die in der Bergbau- und Erdölindustrie tätig sind.  

Nachfolgend sind die Mindestkapitalanforderungen ge-
mäß GIPC Act aufgeführt: 

 Ein Joint Venture mit ghanaischer Beteiligung 
erfordert, dass der ausländische Partner 
200.000 US-Dollar (entweder in Form von 
Bargeld oder in Form von Sachanlagen) ein-
bringt. Der Teilhaber, der ghanaischer Staats-

bürger ist, darf nicht weniger als 10 % Kapital-
beteiligung an der Joint-Venture-Gesellschaft 
haben. 

 Ein Unternehmen, das sich zu 100 % im Be-
sitz eines Nichtghanaers befindet, benötigt 
ausländisches Eigenkapital in Höhe von 
500.000 US-Dollar in Form von Bargeld oder 
von Sachanlagen. 

 Eine Trading Entity (Handelsunternehmen), 
die sich ganz oder teilweise im Besitz eines 
Nichtghanaers befindet, benötigt 1.000.000 
US-Dollar in Form von Bargeld oder von 
Sachanlagen. 

 

2) Social Security and National Insurance Trust  

Jeder Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, sich beim 
Social Security and National Insurance Trust (SSNIT) 

anzumelden und für seine Mitarbeiter Sozialversiche-
rungsbeiträge zu entrichten. 

 

3) Ghana Revenue Authority 

Alle Unternehmen, die in Ghana gewerblich tätig sind, 
müssen sich bei der Ghana Revenue Authority (GRA) 
für steuerliche Zwecke registrieren lassen. 
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4) Arbeitsgenehmigungen 

Arbeitsgenehmigungen können entweder beim GIPC 
in Form einer Einwanderungsquote (Automatic Im-
migration Quota – AIQ) oder beim Ghana Immigra-
tion Service (GIS) / Ministerium des Innern (MoI) be-
antragt werden, je nachdem, in welcher Branche der 
Antragsteller tätig sein wird. Antragsteller der Bergbau- 

und Mineralölindustrie sowie von Non-Governmen-
tal Organisations (NGOs) haben den Antrag beim 

GIS/MoI zu stellen, während Antragsteller anderer 
Branchen den Antrag beim GIPC stellen. 

Gegenwärtig können Unternehmen aus anderen Bran-
chen als dem Bergbau und der Erdölindustrie zusätz-
lich zu dem vom GIPC gewährten AIQ auch eine Ar-
beitsgenehmigung beim GIS/MoI beantragen; die 
Erteilung derselben liegt im Ermessen des GIS/MoI. 

 

a) Einwanderungsquote  

Die vom GIPC gewährte AIQ erlaubt es einem Aus-
länder, in Ghana zu arbeiten. Sie richtet sich nach der 
Höhe des in Ghana investierten ausländischen Eigen-
kapitals. 

Die Bandbreiten ausländischer Eigenkapitalinvestitio-
nen im Hinblick auf die Gewährung von AIQ sind: 

Einbezahltes Kapital Quota 

USD 50.000 bis USD 250.000 1 

USD 250.000 bis USD 500.000 2 

USD 500.000 bis USD 700.000 3 

Above USD 700.000 4 

 

Die oben genannten Beiträge können äquivalent in 
Ghana Cedi (GH) geleistet werden. 

Innerhalb des letzten Bandes können zusätzliche Quo-
ten mit dem GIPC ausgehandelt werden. Sind die oben 
genannten Voraussetzungen erfüllt, wird beim GIPC 
ein Antrag auf Erteilung der AIQ für einen benannten 
Antragsteller gestellt. Die AIQ dient als automatische 
Arbeitserlaubnis. 

 

 

  

 

b) Ghana Immigration Service 

Vor der Beantragung von Arbeitsgenehmigungen beim 
Ghana Immigration Service (GIS) sind Empfehlungs-
schreiben bei den Aufsichtsbehörden einzuholen, die 

für die betreffenden Branchen zuständig sind. Im Rah-
men dieses Gutachtens wird die Einholung eines Emp-
fehlungsschreibens bei der Energy Commission emp-
fohlen. 

 

5) Aufenthaltsgenehmigung 

Das GIS ist auch für die Erteilung von Aufenthaltsge-
nehmigungen zuständig. Im Rahmen der Antragstel-
lung sind die nachfolgenden Unterlagen einzureichen: 

 Ausgefülltes Bewerbungsformular 

 Lebenslauf des Antragstellers 

 Arbeitsvertrag 

 Medizinisches Gutachten 

 Polizeiliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
des Wohnsitzlandes 

 Zwei Passfotos 

 Heiratsurkunde (im Falle der Beantragung des 
Ehegatten) 

 Geburtsurkunde für Kinder (auf Antrag) 

 Registrierungsdokumente der Gesellschaft 

 Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
der Gesellschaft 

 Quotenbrief des GIPC oder Arbeitserlaubnis-
brief des GIS 

 Pass des Antragstellers 
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II. Rechnungslegungs- und Prüfungsvorschriften 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (Institute of Char-
tered Accountants Ghana – ICAG) ist das Gremium 
der gesetzlich zugelassenen Wirtschaftsprüfer in 
Ghana. Das ICAG hat im Januar 2007 die Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) in Ghana als 

verbindlich erklärt. Seither haben Unternehmen dem-
nach Jahresabschlüsse aufzustellen und zu veröffentli-
chen. 

 

1) Rechnungslegung 

Der Companies Code, 1963 (Act 179) verlangt, dass je-
des Unternehmen, das unter dem Companies Code 
eingetragen ist, ordnungsgemäß Buch führen muss. 
Der Companies Code schreibt des Weiteren für jedes 
Unternehmen eine Pflichtprüfung vor und legt fest, 
dass die Geschäftsführer sicherstellen müssen, dass die 
Gesellschafter im Rahmen gesetzlicher Fristen einen 
Jahresabschuss, den Bericht der Geschäftsleitung und 
den Bericht des Wirtschaftsprüfers erhalten. 

Der Internal Revenue Act (IRA), 2000 (Act 592) und 
seine Vorschriften schreiben vor, dass Unternehmen in 

Ghana ordnungsgemäße Aufzeichnungen führen sol-
len, um die in den Steuererklärungen enthaltenen In-
formationen zu unterstützen und die Einkommenser-
mittlung für Steuerzwecke zu ermöglichen. Diese 
Aufzeichnungen sollten mindestens sechs Jahre nach 
Einreichung der Einkommensteuererklärung des Un-
ternehmens aufbewahrt werden. Demnach ist das Er-
gebnis des nach den IFRS aufgestellten Jahresabschlus-
ses auf die steuerliche Bemessungsgrundlage 
überzuleiten

.
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Teil 5 Arbeitspaket 3: Kapitaltransfer 

 

A. Das Betreiben eines Auslandskontos in Ghana 

I. Devisenkonto  

 Einheimischen und Ausländern ist es gestattet, 
ein Devisenkonto (Foreign Exchange Ac-
count) zu führen. 

 Generell können Salden auf diesem Konto 
ohne die erforderlichen Belege nicht frei über-
tragen werden. 

 

II. Fremdwährungskonto  

 Einheimische und Ausländer können Fremd-
währungskonten (Foreign Currency Account – 
FCA) bei jeder autorisierten Händlerbank in 
Ghana eröffnen. 

 FCAs sind frei von Beschränkungen und 
Übertragungen; auf diese und von diesen Kon-
ten können von autorisierten Händlerbanken 
Transaktionen in konvertierbaren Währungen 
frei vorgenommen werden. 

 Rückführung von Geldern. 

Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der 
Übertragung von Dividenden oder des Reingewinns, 
der Auszahlung ausländischer Darlehen, der Gebühren 
und Abgaben für Technologietransfers und der Aus-

zahlung von Erlösen aus Verkäufen oder Liquidatio-
nen. Diese Transaktionen müssen jedoch durch die er-
forderlichen Dokumente (z. B. Steuerbescheinigung, 
geprüfte Jahresabschlüsse, Kopien von Verträgen usw.) 
untermauert werden.  

Die Bestimmungen für den Transfer von Geldern in 
das Ausland sind detailliert geregelt: 

 The Ghana Investment Promotion Centre Act, 
2013 (Act 863) 

 The Foreign Exchange Act, 2006 (Act 723) 

 The Anti-Money Laundering Act, 2008 (Act 
749) 

 The Free Zones Act, 1995 (Act 504) 

 

B. Währungen in Ghana zur Bezahlung von Dienstleistungen  

Der GH ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, das 
für die Bezahlung von Dienstleistungen (einschließlich 
der Bereitstellung von Elektrizität) in Ghana zugelas-
sen ist. Der Foreign Exchange Act, 2006 (Act 723) 
schreibt vor, dass alle inländischen Verkäufe und 
Käufe von Waren und Dienstleistungen in Ghana in 
der lokalen Währung, Ghana Cedi, getätigt werden 
müssen. Die Bank of Ghana hat deshalb allgemeine 

Weisungen erteilt, um die Abwertung des ghanaischen 
Cedi gegenüber den wichtigsten Handelswährungen zu 
verlangsamen. Allerdings kann die Bank of Ghana 
nach dem Foreign Exchange Act, 2006 (Act 723) Per-
sonen/Organisationen Freistellungslizenzen erteilen.  

 

 

C. Transfer von Bar- bzw. Sacheinlagen 

Inwiefern die Gesellschaft mit Bar- bzw. Sacheinlagen 
ausgestattet werden kann, hängt von den regionalen 
Konditionen – insbesondere Förderprogrammen – ab. 
Bezüglich der Investitionsaufwendungen für die Anla-

gen wird es dem deutschen EPC-Contractor nicht da-
rauf ankommen, ob der Auftrag von dem SPV-A oder 
dem SPV-H erteilt wird. Bei der Bestellung chinesi-
scher PV-Module ist jedoch darauf zu achten, dass die 
Ware direkt von China oder dem Zolllager nach Ghana 
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geliefert wird, um den für die EU gelten Minimum Im-
port Price (MIP) zu umgehen.  

Um den allgemeinen Verwaltungsaufwand, z. B. durch 
unnötige Eigentumsübertragungen oder Wertnach-
weise für Sacheinlagen, zu erhöhen, wird vom Ersteller 
des Gutachtens empfohlen, die Finanzierung der SPV-
A grundsätzlich auf der Basis von Bareinlagen und In-
ter-Company-Loan-Agreements aufzubauen.  

Voraussetzung hierfür ist freilich, dass die SPV-A in 
der Lage ist, uneingeschränkt über sein Fremdwäh-
rungskonto in Ghana zu verfügen und somit unwider-
rufliche und in Europa bestätigte Akkreditive eröffnen 
zu können. Alternativ könnte für den SPV-A ein Treu-
handkonto in Deutschland eingerichtet werden, wel-
ches durch das finanzierende SPV-H verwaltet wird. 

Das Kreditnehmer- und Kreditgebergesetz von 2008 
(Gesetz 773) enthält die notwendigen Richtlinien zur 

Erleichterung eines Inter-Company-Loan-Agreements 
zwischen SPV-H und SPV-A.  

Alle Darlehensverträge müssen gemäß dem Stempel-
steuergesetz von 2005 (Gesetz 689) registriert sein. 
Darüber hinaus müssen Zahlungen an Ausländer im 
Rahmen des Kreditvertrags über eine autorisierte 
Händlerbank in Übereinstimmung mit dem Foreign 
Exchange Act, 2006 (Gesetz 723) durchgeführt wer-
den. In Bezug auf Zinszahlungen gibt es in Ghana der-
zeit kein Gesetz, das den anzuwendenden Zinssatz 
vorschreibt. Es steht dem Kreditgeber und Kreditneh-
mer frei, den Zinssatz zu verhandeln. 

Die Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes von 
2008 (Gesetz 749) müssen ebenfalls berücksichtigt 
werden, wenn Gelder nach bzw. aus Ghana transferiert 
werden. 
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Teil 6 Arbeitspaket 4: Abgaben und Steuern 

 

A. Grundsätze der Besteuerung ausländischer Einkünfte in Deutsch-

land 

Die Grundsätze der Besteuerung ausländischer Ein-
künfte können nachfolgend nur systematisch darge-
stellt werden; die tatsächliche Besteuerung hängt maß-
geblich von der Rechtsform und den realisierten 
Beteiligungsverhältnissen ab. 

Die Besteuerung ausländischer Einkünfte ist grund-
sätzlich in § 34c Einkommensteuergesetz (EStG) gere-
gelt. Demnach ist die festgesetzte und gezahlte auslän-
dische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer 

anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem Staat 
entfällt. Besteht mit einem Staat ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA), ist § 34c 
Abs. 1 bis 3 EStG nur eingeschränkt anwendbar; die 
Regelungen des DBA sowie die Regelungen des § 34c 
Abs. 6 haben Vorrang. 

Mit Ghana besteht ein DBA. Grundsätzlich unterschei-
den DBAs die Anrechnungs- und Freistellungsme-
thode. 

 

I. Anrechnungsmethode 

Die Anrechnungsmethode kommt grundsätzlich dann 
zur Anwendung, wenn nach dem Recht eines anderen 
Staats und in Übereinstimmung mit einem DBA aus-
ländische Steuern festgesetzt und gezahlt wurden. 

Soweit in einem DBA die Anrechnung einer ausländi-
schen Steuer auf die deutsche Einkommensteuer vor-
gesehen ist, wird gemäß § 26 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Körper-
schaftsteuergesetz (KStG) i. V. m. § 34c Abs. 6 EStG 
wie folgend verfahren: 

 Ermittlung des durchschnittlichen Steuersatzes 
auf das zu versteuernde Einkommen 

 Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 
und der ausländischen Einkünfte  

 Dabei sind die Einkünfte, aus denen die anre-
chenbare festgesetzte und gezahlte ausländi-
sche Steuer resultiert, nicht zu berücksichtigen 

 Bei der Ermittlung der ausländischen Ein-
künfte sind nur ausländische Einkünfte zu be-
rücksichtigen, die in dem Staat, aus dem sie 
stammen, besteuert wurden 

Daraus resultiert, dass nicht die im anderen Staat tat-
sächlich gezahlte Steuer, sondern nur die nach deut-
schem Recht auf die ausländischen Einkünfte erhobene 
Steuer angerechnet wird. 

 

II. Freistellungsmethode 

Die Freistellungsmethode stellt Einkünfte, die im Aus-
land besteuert werden bzw. werden können, von der 
inländischen Besteuerung frei, um eine doppelte Be-
steuerung zu verhindern. 

Die Freistellungsmethode sorgt dafür, dass deutsche 
Unternehmen in ausländischen Märkten, in denen das 
Steuerniveau niedriger ist als in Deutschland, gleiche 
Wettbewerbschancen wie ihre ausländischen Konkur-
renten haben, da sie von den erzielten Gewinnen nicht 
höhere Steuern zahlen müssen als die örtlichen Mitbe-
werber. Auf diese Art und Weise wird ihre Fähigkeit, 
durch Thesaurierung erzielter Gewinne Rücklagen zu 

bilden und ihr weiteres Wachstum zu sichern, nicht 
durch zusätzliche deutsche Steuerforderungen beein-
trächtigt. 

Andererseits birgt die Freistellung von in ausländischen 
Ländern erzielten Gewinnen von der deutschen Be-
steuerung in sich einen gewissen Anreiz, im Ausland zu 
investieren und sich das niedrigere ausländische Steu-
erniveau anstelle eines hohen deutschen Steuerniveaus 
zu sichern. Daher muss die Freistellungsmethode 
durch zahlreiche flankierende Maßnahmen und Zusatz-
regelungen gegen missbräuchliche Ausnutzung ge-
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schützt und ihr Anwendungsbereich auf solche Tätig-
keiten eingegrenzt werden, in denen im Ausland eine 
tatsächliche, schützenswerte Tätigkeit vor Ort stattfin-
det. Solche Einschränkungen der Freistellungsmethode 
finden sich sowohl in einzelnen Doppelbesteuerungs-
abkommen als auch in nationalen Gesetzen (§ 50d 
EStG, § 20 Außensteuergesetz (AStG)). Demnach wird 
die Freistellung der Einkünfte ungeachtet des Abkom-
mens nicht gewährt, wenn gemäß § 50d Abs. 9 Nr. 1 
EStG der andere Staat die Einkünfte aus der Besteue-
rung ausnimmt oder diese nur mit einem begrenzten 
Steuersatz besteuert oder wenn diese nach § 50d Abs. 9 

Nr. 2 EStG in dem anderen Staat nicht steuerpflichtig 
sind. 

Wirtschaftlich ungünstig ist die Freistellungsmethode 
bei Auslandsverlusten, da hier nach deutscher Rechts-
ansicht nicht nur Gewinne aus dem Ausland unter die 
Freistellungsmethode fallen, sondern ggf. auch Ver-
luste; das bedeutet für die betroffenen Unternehmen, 
dass sie die unter die Freistellung fallenden Verluste 
steuerlich nicht geltend machen können und diese Ver-
luste somit aus versteuerten Nettoeinkünften tragen 
müssen. 

 

III. Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

Das Abkommen zwischen Deutschland und Ghana zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhin-
derung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steu-
ern vom Vermögen und vom Veräußerungsgewinn 
wurde mit seinen letztmaligen Änderungen am 7. De-
zember 2006 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

Das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung (DBA) sieht bzgl. der Einkünfte und Veräuße-
rungsgewinne aus Ghana grundsätzlich die Freistel-
lungsmethode vor. Das bedeutet, dass die Einkünfte 
und Veräußerungsgewinne von der Bemessungsgrund-
lage der deutschen Steuer ausgenommen werden. Dies 
gilt für Einkünfte aus Dividenden nur dann, wenn 
diese Dividenden an eine in Deutschland ansässige Ka-
pitalgesellschaft von einer in Ghana ansässigen Gesell-
schaft gezahlt werden, deren Kapital zu mindestens 
10 % unmittelbar der deutschen Gesellschaft gehört, 
und bei der Ermittlung der Gewinne der ausschütten-
den Gesellschaft nicht abgezogen worden sind. 

Die Anrechnungsmethode wird bei ausländischen 
Steuern angewandt, die nach ghanaischem Recht für 
Einkünfte und Veräußerungsgewinne in Ghana gezahlt 
wurden. Dies betrifft insbesondere: 

 Dividenden, die bei der Ermittlung der Ge-
winne der ausschüttenden Gesellschaft abge-
zogen worden sind 

 Zinsen 

 Lizenzgebühren und Dienstleistungsvergütun-
gen 

 Veräußerungsgewinne, die in Ghana besteuert 
werden können 

 Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütun-
gen 

 Einkünfte von Sportlern und Künstlern 

Die Anrechnungsmethode kommt auch in Bezug auf 
Unternehmensgewinne und Dividenden zur Anwen-
dung, wenn die in Deutschland ansässige Person nicht 
nachweist, dass die in Ghana ansässige Gesellschaft in 
dem Wirtschaftsjahr, für das sie die Ausschüttung vor-
genommen hat, ihre Bruttoerträge ausschließlich oder 
fast ausschließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des 
deutschen Außensteuergesetzes fallende Tätigkeiten 
bezogen hat; § 8 Abs. 1 Nr. 2 AStG bezieht sich auf 
die Erzeugung von Energie. 

 

1) Unternehmensgewinne 

Gewinne eines Unternehmens werden in dem Staat be-
steuert, in welchem das Unternehmen ansässig ist. 

 

2) Verbundene Unternehmen 

Kaufmännische und finanzielle Beziehungen (Transfer-
preise), welche von denen abweichen, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbaren würden, dürfen 

im Rahmen der Gewinnermittlung im jeweiligen Staat 
zugerechnet und besteuert werden. 
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3) Dividenden 

Dividenden, die eine in Ghana ansässige Gesellschaft 
an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person 
zahlt, können grundsätzlich in Deutschland besteuert 
werden. Davon abweichend kann der Staat, in dem die 
Gesellschaft ansässig ist, die Dividenden nach ihrem 
Recht besteuern; die Steuer darf jedoch nicht höher 
sein als 

 5 %, wenn der Nutzungsberechtigte eine Kapi-
talgesellschaft ist, die unmittelbar über mindes-
tens 10 % des Kapitals der die Dividenden 
zahlenden Gesellschaft verfügt, 

 15 % in allen anderen Fällen. 

 

IV. Außensteuergesetz 

Das deutsche Außensteuergesetz soll sicherstellen, dass 
auch bei einer Verlagerung von Einkommen oder Ver-
mögen in das Ausland zumindest für eine gewisse Zeit 
eine Besteuerung in Deutschland erfolgt. 

Eine natürliche Person mit Wohnsitz oder gewöhnli-
chem Aufenthalt im Inland und eine juristische Person 
(z. B. eine GmbH) mit dem Sitz oder dem Ort der Ge-
schäftsleitung im Inland sind nach dem deutschen 
Steuerrecht unbeschränkt steuerpflichtig, d. h., sie un-
terliegen grundsätzlich mit ihrem weltweit erzielten 
Einkommen der deutschen Einkommensteuer bzw. der 
Körperschaftsteuer.  

Diese Personen können ihre deutsche Besteuerung 
mindern, indem sie  

 ihren Wohnsitz bzw. ihren Sitz/Ort der Ge-
schäftsleitung ins Ausland verlegen, um somit 
aus der unbeschränkten Steuerpflicht auszu-
scheiden, 

 Rechtsträger (z. B. Gesellschaften, Stiftungen) 
im Ausland gründen oder erwerben und auf 

diese Rechtsträger Einkommen und Vermögen 
verlagern, um es von der inländischen Besteue-
rung abzuschirmen. 

Diese Steuervermeidung ist legal, sie ist damit insbe-
sondere abzugrenzen von der Steuerhinterziehung 
(Straftatbestand, § 370 Abgabenordnung), deren cha-
rakteristisches Merkmal eine Täuschung oder ein Ver-
schweigen in Bezug auf steuerlich relevante Tatsachen 
gegenüber den Finanzbehörden ist und die mit dem 
AStG unmittelbar nichts zu tun hat. 

Gleichwohl ist diese Steuervermeidung aus fiskalischer 
Sicht unerwünscht, weshalb sie durch das AStG ver-
hindert bzw. erschwert werden soll. Demnach werden 
ausländische Gesellschaften grundsätzlich als Zwi-
schengesellschaften für Einkünfte klassifiziert. Davon 
ausgenommen sind solche ausländischen Gesellschaf-
ten, deren Bruttoerträge ausschließlich oder fast aus-
schließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AStG fal-
lende Tätigkeiten resultieren; § 8 Abs. 1 Nr. 2 AStG 
bezieht sich auf die Erzeugung von Energie. 

 

B. Ghanaisches Steuersystem 

Das wichtigste Gesetz, das das Einkommenssteuersys-
tem in Ghana regelt, ist der IRA, 2000 (Act 592) in der 
jeweils gültigen Fassung. 

 

I. Case law 

Bei der Auslegung der Steuergesetzgebung in Ghana 
gibt es nur eine sehr begrenzte einheimische Recht-
sprechung. Wenn der Steuerpflichtige mit der Ent-
scheidung der Steuerbehörden nicht einverstanden ist, 

sieht das Steuerrecht das Berufungsrecht beim zustän-
digen Gericht vor, bis hin zum Obersten Gerichtshof 
von Ghana. 
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II. Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung  

Die GRA stellt dem Steuerpflichtigen ggf. eine steuerli-
che Unbedenklichkeitsbescheinigung (Tax Clearance 
Certificate) für einen bestimmten oder allgemeinen 
Zweck aus. Eine steuerliche Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung ist insbesondere für die folgenden Vorgänge 
notwendig: 

 Abfertigung von Waren in kommerziellen 
Mengen von jedem Zollhafen oder jeder Fab-
rik in Ghana 

 Registrierung aller Dokumente, die Eigentums-
rechte an Grundstücken verleihen 

 Abreise (am Ausgangsort) eines Ausländers, 
der in Ghana gewohnt und verdient hat  

 Ausschreibung von Projekten oder Aufträgen, 
die von öffentlichen Institutionen, Agenturen, 
Körperschaften und Gremien in Ghana verge-
ben werden 

 

III. Grundsätzliche Konzepte 

Ghana arbeitet nach einem einheitlichen Steuersystem, 
nach welchem Einkünfte aus allen Quellen (mit Aus-
nahme von Einkünften wie Dividenden, Mieten, Kapi-

talgewinnen und einigen Gebühren, die der Abgel-
tungssteuer oder niedrigeren Steuersätzen unterliegen) 
aggregiert und der Einkommensteuer unterworfen wer-
den.  

 

IV. Steuerzahlerkategorien 

Der Einkommens-, Kapitalertrags- und Schenkungs-
steuer sind in Ghana Unternehmen, selbstständige Per-
sonen, Erwerbstätige und andere Personen, die als 
kleine Steuerzahler, mittlere Steuerzahler oder große 

Steuerzahler eingestuft werden, unterworfen. Perso-
nengesellschaften werden mit den Steuersätzen der na-
türlichen Personen besteuert, die sich aus dem Ge-
winnanteil der einzelnen Gesellschafter an der 
Personengesellschaft ergeben. 

 

V. Besteuerung juristischer Personen 

Unternehmen unterliegen der Körperschaftsteuer auf 
anrechenbare Einkünfte. Der anrechenbare Ertrag ist 
das steuerlich absetzbare Einkommen abzüglich steuer-
lich abzugsfähiger Aufwendungen oder Erleichterun-
gen wie z. B. Kapitalzuschüsse. Nachträgliche Aus-
schüttungen an die Aktionäre werden gesondert 
besteuert. 

Nicht gebietsansässige Unternehmen unterliegen in der 
Regel der Quellensteuer (Withholding Tax) in ihrer 
Form als Abgeltungssteuer auf die aus Ghana stam-
menden Bruttoeinnahmen. 

Eine Gesellschaft ist steuerlich in Ghana ansässig, 
wenn diese Gesellschaft 

 nach den Gesetzen von Ghana gegründet 
wurde oder 

 ihre Leitung und Kontrolle ganzjährig in 
Ghana ausgeübt hat. 

Personen, die die oben genannten Voraussetzungen 
nicht erfüllen, gelten als gebietsfremde Personen. 
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1) Bemessungszeitraum 

Der Bemessungszeitraum einer Gesellschaft ist das Ge-
schäftsjahr. 

Ein Unternehmen kann sein Geschäftsjahr frei wählen. 
Sobald ein bestimmtes Rechnungsjahr gewählt wurde, 

kann es nicht mehr geändert werden, es sei denn, es 
liegt eine vorherige schriftliche Genehmigung des Ge-
neralkommissars der GRA vor. 

 

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die steuerliche Bemessungsgrundlage wird gemäß IRA, 
2000 (Act 592) vom nach den IFRS aufgestellten 

Jahresabschluss abgeleitet. 

 

3) Körperschaftsteuersätze  

Der allgemeine Körperschaftsteuersatz (Corporate In-
come Tax Rate) beträgt 25 %. Für Unternehmen, die in 
der Mineralöl- und Gasindustrie tätig sind, beträgt der 

allgemeine Körperschaftsteuersatz 35 %. Je nach Re-
gion und Branche können die Steuersätze variieren. 

 

 

4) Erträge von Betriebsstätten 

Der zurückgeführte Gewinn der Filiale wird mit 10 % 
der Gesamtsteuer belastet. Diese ist von der nicht ge-
bietsansässigen Gesellschaft innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Schluss des Rechnungsjahrs der gebietsfrem-
den Gesellschaft an den Generalkommissar der GRA 

zu entrichten, die den Gewinn der Betriebsstätte und 
die Zahlung der geschuldeten Steuern erwirtschaftet. 

Die Betriebsstätte in Ghana haftet für die Körper-
schaftsteuerverpflichtungen des betreffenden Jahres. 

 

5) Übertragung steuerlicher Verluste 

Steuerliche Verluste, die einer qualifizierten Venture-
Capital-Finanzierungsgesellschaft aus der Veräußerung 
von Anteilen an einer Venture-Investition entstehen, 
werden für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem 
Veräußerungszeitpunkt vorgetragen. 

Steuerliche Verlustvorträge können fünf Jahre lang 
vorgetragen werden, danach gehen sie verloren, wenn 
sie nicht genutzt werden. 

Die Erlaubnis zum Verlustvortrag gilt derzeit jedoch 
nur für die Bereiche Landwirtschaft, Bergbau, Agrover-
arbeitung, Tourismus, Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (IKT) oder produzierendes Gewerbe. 

 

 

6) Quellensteuerpflichten 

Der allgemeine Quellensteuersatz für Zahlungen an 
eine gebietsansässige Person für die Lieferung von Wa-
ren und Dienstleistungen beträgt 5 %. 

Andererseits wird bei Zahlungen an gebietsfremde Per-
sonen für Dienstleistungen eine allgemeine Quellen-
steuer in Höhe von 20 % erhoben. 

Ghana hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Deutschland. Es gelten die verschiedenen Quellensteu-
ersätze, die auf Zahlungen an gebietsfremde Personen 

nach den ghanaischen Steuergesetzen und den Doppel-
besteuerungsabkommen anzuwenden sind: 

 5 % für Dividenden (wenn der Empfänger 
mindestens 10 % Aktien hält) 

 15 % für Dividenden (in jedem anderen Fall) 

 8 % für Lizenzgebühren 

 8 % für die Gebühren für technische Dienst-
leistungen / Managementdienstleistungen 

 10 % für Zinsen 
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VI. Mehrwertsteuer und nationale Krankenversicherungsabgabe  

Die Mehrwertsteuer wird auf jeder Stufe der Produk-
tion / des Vertriebs erhoben, wenn Waren oder 
Dienstleistungen den Besitzer wechseln. Sie wird von 
der Person, die die Lieferung vornimmt, in Rechnung 
gestellt und vom Endverbraucher getragen. 

Abgesehen von den steuerbefreiten Waren und Dienst-
leistungen ist die Mehrwertsteuer auf die folgenden 
Lieferungen zu erheben: 

 Jede Lieferung von Gütern und Dienstleistun-
gen, die in Ghana hergestellt werden 

 Jede Einfuhr von Gütern  

 Die Lieferung jeder importierten Dienstleis-
tung 

Die Haftung für die Steuer trägt im Falle 

 einer steuerpflichtigen Leistung der Steuer-
pflichtige, der die Leistung erbringt, 

 eingeführter Waren der Einführer und  

 importierter Dienstleistungen der Empfänger 
der Dienstleistung. 

Abgesehen von Lieferungen, die als Nullsätze betrach-
tet werden, beträgt der Normalsatz insgesamt 17,5 %, 

d. h. 15 % Mehrwertsteuer und 2,5 % nationale Kran-
kenversicherungsabgabe (National Health Insurance 
Levy – NHIL). 

Die Mehrwertsteuer wird auf den Wert der steuer-
pflichtigen Lieferung der Waren, Dienstleistungen oder 
Einfuhren berechnet. Bei der Einfuhr von Waren wird 
der Wert der steuerpflichtigen Lieferung so definiert, 
dass er Kosten, Versicherung und Fracht (CIF) sowie 
Einfuhrzölle, die für Zollzwecke verwendet werden, 
umfasst. 

Die Mehrwertsteuer auf importierte Waren wird in der 
Regel zusammen mit den damit verbundenen Einfuhr-
zöllen am Hafen/Hafen entrichtet. 

Alle Personen, die steuerpflichtige Tätigkeiten ausüben, 
deren jährliche steuerpflichtige Leistungen die 120.000 
GHS übersteigen (oder voraussichtlich übersteigen), 
sind verpflichtet, sich für die Mehrwertsteuer anzumel-
den. 

Ein Steuerpflichtiger ist eine Person, die vom General-
kommissar registriert und mit einer Registrierungsbe-
scheinigung versehen ist. Die Bescheinigung muss am 
Hauptgeschäftssitz des Steuerpflichtigen ausgestellt 
werden. Das Datum, an dem die Registrierung als Steu-
erpflichtiger wirksam wird, ist das Datum, das in der 
vom Generalkommissar ausgestellten Registrierungsbe-
scheinigung angegeben ist. 

 

VII. Zölle und Verbrauchsteuern 

Ghana hat das Harmonisierte System und den Zollta-
rifplan 2012 (HS-Code) verabschiedet, in dem die ver-

schiedenen Zölle und Verwaltungsgebühren für Ein-
fuhren, Ausfuhren und lokale Fertigung (d. h. Ver-
brauchsteuern) festgelegt sind. 

 

1) Einfuhrzoll 

In der Regel liegen die Einfuhrabgaben zwischen 0 % 
und 20 %, je nach Art (Beschreibung) der eingeführten 
Ware, wie im HS-Code festgelegt. Die Einfuhrabgaben 
werden in der Regel auf die CIF der eingeführten Ware 
erhoben. Mehrwertsteuer und NHIL von 17,5 % wer-

den auch auf die Summe aus dem CIF-Wert (für Kun-
denzwecke verwendet) und dem Einfuhrzoll ange-
wandt. 

Daneben erhebt Ghana spezielle Einfuhrabgaben, wel-
che im Einzelfall zu prüfen sind.  
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2) Verwaltungsgebühren 

Es gibt gesetzliche Verwaltungsgebühren, die zwischen 
2,5 % und 3,45 % des Wertes der eingeführten Waren 
liegen. Diese Gebühren gelten unabhängig von etwai-
gen Befreiungen von den Einfuhrabgaben. Beispiele 
für die Verwaltungsgebühren sind die folgenden: 

 Bearbeitungsgebühr – 1 % von CIF 

 Prüfungsgebühr – 1 % des CIF 

 Netzentgelt (GcNet) – 0,45 % der Fracht an 
Bord 

 „Economic Community of West African 
States (ECOWAS)“-Abgabe – 0,5 % des CIF 

 EDIF-Abgabe – 0,5 % des CIF 

 

3) Ausfuhrzoll 

Exporte sind in der Regel nicht zollpflichtig. 

 

VIII. Best-Practice-Standard 

Unter der Annahme einer fiktiven Umsatz- und Kos-
tenstruktur und dass eine Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung, die in Ghana eingetragen ist, gegründet 

wird, wurde die folgende typisierte Steuerberechnung 
entwickelt:
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Tabelle 3: Typisierte Steuerberechnung  

Limited   Dividends   Management Fee 

    T€   T€ 

        

Turn Over   225,00  225,00 

Cost of Sales   102,08  102,08 

Selling Expenses 5% 11,25  11,25 

General Administration 10% 22,50 48,23 70,73 

Other Company Income 0% 0,00  0,00 

Other Company Expenses 3% 5,63  5,63 
        

          

Earnings before taxes and interests   83,54   35,31 
          

          

Interest Expense 2% 23,33   23,33 
          

          

Earnings before taxes   60,21   11,98 
          

          

Tax of Income and Earnings   16,80   11,98 
          

Management Fee 20% 0,00  9,65 

InterCo Interest 10% 2,33  2,33 

General Corporate Income Tax 25% 14,47  0,00 
          

          

Profit   43,41   0,00 
          

        

Tax of Dividends (GmbH) 5% 2,17  0,00 

Tax of Dividends (GmbH & Co. KG) 15% 6,51  0,00 
        

Net dividend GmbH   41,24   0,00 

Net dividend GmbH & Co. KG   36,90   0,00 

          

CashFlow GmbH   64,57   71,56 

CashFlow GmbH & Co. KG   60,23   71,56 

        

          

Tax revenue Ghana         
          

GmbH   18,97   11,98 

GmbH & Co. KG   23,31   11,98 
 
Quelle: Eigene Darstellung BBH, Februar 2018  
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Dementsprechend und gemäß dem oben dargestellten 
Steuersystem sind in Ghana die folgenden Steuern zu 
entrichten: 

 20 % auf Management Fees in Höhe von 0,00:
 0,00 

 10 % auf InterCo Interests in Höhe von 23,33:
 2,33 

 25 % General Corporate Income Tax auf 
60,21: 14,47 

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 43,41 wird in 
seiner Eigenschaft als Dividende an eine deutsche Ka-
pitalgesellschaft mit weiteren 5 % (T€ 2,17; Nettodivi-
dende: T€ 41,24) bzw. Personengesellschaft mit weite-
ren 15 % (T€ 6,51; Nettodividende: T€ 36,90) belastet. 
Die in Ghana zu entrichtenden Steuern lassen sich auf-
grund der niedrigeren Quellensteuersätze im Vergleich 

zum Steuersatz der General Corporate Income Tax da-
hingehend optimieren, indem eine Management Fee 
von der SPV-H in die SPV-A belastet wird. Unter der 
Annahme, dass eine Management Fee nach den 
Grundsätzen des Transfer Pricings in der Höhe (im 
oben dargestellten Beispiel: T€ 48,23) vorgenommen 
werden kann und die SPV-A ein Ergebnis vor Steuern 
in Höhe von T€ 0,00 erwirtschaftet, ließe sich das Steu-
eraufkommen in Ghana im Fall der GmbH von T€ 
18,97 (Cashflow: T€ 64,56) bzw. im Fall der GmbH & 
Co. KG von T€ 23,31 (Cashflow: T€ 60,23) auf T€ 
11,98 (Cashflow: T€ 71,56) reduzieren.  

Dem DBA zwischen Deutschland und Ghana zufolge 
werden die von der ghanaischen SPV-A an die deut-
sche SPV-H ausgeschütteten Dividenden sowie die 
Unternehmensgewinne der SPV-H und die in Deutsch-
land an die Investoren ausgeschütteten Dividenden wie 
folgend in Tabelle 4 und 5 dargestellt besteuert. 
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Tabelle 4: Deutsche Kapitalgesellschaft in der Rechtsform „GmbH“  

          

    Dividends   Management Fee 

    T€   T€ 

        

Turn Over   0,00  0,00 

Cost of Sales   0,00  0,00 

Selling Expenses   0,00  0,00 

General Administration   50,00  50,00 

Other Company Income   0,00  48,23 

Other Company Expenses   10,00  10,00 
          

          

Earnings before taxes and interests   -60,00   -11,77 
          

        

Dividends   41,24  0 

Interest Income   23,33  23,33 
          

          

Earnings before taxes   4,57   11,56 
          

        

Tax of Income and Earnings   0,00  0,00 
        

Anrechenbare Steuern   2,33  11,98 

BMG   -36,67  11,56 

Körperschaftssteuer 15% 0,00  1,73 

SoliZ 0% 0,00  0,00 

Gewerbesteuer 14% 0,00  1,62 
          

          

Profit   4,57   11,56 
          

        

Tax of Dividends (GmbH) 26% 0,00  3,05 

Anrechenbare Steuern   2,17  0,00 
        

Net dividend GmbH   4,57   8,51 

        

CashFlow GmbH   4,57   8,51 

     

          

Tax revenues   18,97   15,03 
          

Tax revenues Ghana   18,97   11,98 

Tax revenues Germany   0,00   3,05 
 
Quelle: Eigene Darstellung BBH, Februar 2018  
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Tabelle 5: Deutsche Gesellschaft in der Rechtsform „GmbH & Co. KG“ 

    Dividends   Management Fee 

    T€   T€ 

Turn Over   0,00  0,00 

Cost of Sales   0,00  0,00 

Selling Expenses   0,00  0,00 

General Administration   50,00  50,00 

Other Company Income   0,00  48,23 

Other Company Expenses   10,00  10,00 
          

          

Earnings before taxes and interests   -60,00   -11,77 
          

        

Dividends   36,90  0 

Interest Income   23,33  23,33 
          

          

Earnings before taxes   0,23   11,56 
          

        

Tax of Income and Earnings   0,03  1,62 

BMG   0,23  11,56 

Körperschaftssteuer 0% 0,00  0,00 

SoliZ 0% 0,00  0,00 

Gewerbesteuer 14% 0,03  1,62 
          

          

Profit   0,20   9,94 
          

        

Personal taxes of the Investor   0,00  0,00 
        

Net dividend GmbH & Co. KG   0,20   9,94 

        

CashFlow GmbH & Co.KG   0,20   9,94 

     

          

Tax revenues   23,35   13,60 
          

Tax revenues Ghana   23,31   11,98 

Tax revenues Germany   0,03   1,62 
 
Quelle: Eigene Darstellung BBH, Februar 2018 
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Demzufolge ist im Fall des Dividendenmodells die 
GmbH und im Fall des Management-Fee-Modells die 
GmbH & Co. KG zu präferieren, falls die Entschei-
dung auf rein wirtschaftlicher und damit steuerrechtli-
cher Grundlage getroffen wird. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass diese steu-
erliche Vergleichsrechnung lediglich ein typisiertes Mo-
dell darstellt. Die steuerliche Belastung sowie die darge-
stellten Cashflows können sich unter einer 
abweichenden Erlös- und Kostenstruktur vollkommen 

anders darstellen. Bei der Erstellung dieses Gutachtens 
wurde davon ausgegangen, dass die deutschen Gesell-
schaften ausschließlich vermögensverwaltend tätig 
sind; Kostenstruktur und Steuerberechnung sind daran 
ausgerichtet. Die Erstellung einer integrierten Planung, 
aus der sowohl die wirtschaftlichen Gegebenheiten des 
ghanaischen Energiemarktes als auch die steuerlichen 
Folgen abgeleitet werden können, wird als notwendig 
erachtet; diese Planung sollte vor der Gründung erstellt 
werden und dient als Entscheidungsgrundlage.
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Teil 7 Ergebnisse des Rechtsgutachtens für Ghana 

 

Die obige Analyse wurde in interdisziplinärer Zusam-
menarbeit mit den Rechtsanwälten und Steuerexperten 
und Wirtschaftsprüfern der BBH sowie projekt- und 
ortserfahrenen Kollegen der BBHC in Zusammenar-
beit mit Rechtsanwälten in Ghana in einem engen Zeit- 
und Budgetrahmen mit der größtmöglichen Umsicht 
erstellt. Vor dem Hintergrund kann auch nicht Gewähr 

geboten werden, dass sich nicht noch weitere Bestim-
mungen in anderen lokalen Gesetzestexten oder ande-
ren Regelungen befinden, die im Einzelfall zu beachten 
wären. Einige Bereiche bedürfen sicher einer weiteren 
regulatorischen Entwicklung und politischen Weichen-
stellung in Ghana. Die Studie kann nicht im Einzelfall 
und bei konkreten Vorhaben die Beratung ersetzen. Sie 
gibt aber eine umfangreiche Richtschnur. 

 

A. Arbeitspaket 1: Rechtliche Rahmenbedingungen der Embedded 

Production 

Als Ergebnis der Analyse der Zulässigkeit der Energie-
erzeugung durch einen IPP und den Verkauf der er-
zeugten Energie an einen O-T im Rahmen eines PPA 
kann zusammenfassend genannt werden:  

1. Die Erzeugung erneuerbarer Energie durch ei-
nen IPP und der Verkauf der produzierten 
Energie an einen O-T im Rahmen eines PPA 
sind nach dem ghanaischen Recht zulässig. Al-
lerdings begegnet der Erhalt einer Genehmigung 
bei der Wahl dieser Vertragsform nach der ge-
genwärtigen Praxis der Bewilligungsbehörden 
für EE und auch für den Bereich der Embedded 
Production erheblichen Schwierigkeiten. Dies 
hängt auch mit einem Überfluss von etwa 40 
thermischen PPAs zusammen, die mit Take-or-
Pay-Klauseln versehen sind und den Strompreis 
des Landes erheblich belasten, aber keine nach-
haltige Stromversorgung darstellen. Hier ist eine 
intensive Beratung der ghanaischen Regierung 
notwendig, um zu erreichen, dass gute Lösungen 
für die Beendigung exzessiver thermischer PPAs 
erreicht werden und zumindest für den Bereich 
der kleinen PV-Anlagen bis ein Megawatt PPAs 
in Embedded Production gesichert sind sowie 
die Genehmigungsvoraussetzungen etwa nach 
dem – regulatorischen – Vorbild von Südafrika 
erleichtert werden. 

2. Auf rechtlicher Basis wurde klargestellt, dass den 
derzeitigen einschlägigen Gesetzen keine Ein-
schränkung dahingehend entnommen werden 
kann, dass Voraussetzung für einen PPA zwi-
schen einem gewerblichen Abnehmer und einem 
IPP ist, dass es sich bei dem Abnehmer um ei-
nen Bulk Customer handeln muss. Dies wäre 

insbesondere mit dem Zweck des REA, Investi-
tionen in EE zu fördern, nicht vereinbar. Jedoch 
sollte, da die Gesetzeslage hierzu nicht eindeutig 
ist, für konkrete Projekte im Vorfeld eine Klä-
rung mit der für die Lizenzierung zuständigen 
Energy Commission durchgeführt werden.  

3. Die Preise im Rahmen eines PPA zwischen ei-
nem IPP und einem industriellen O-T sind frei 
verhandelbar. Die Regulierungsbehörde PURC 
muss über den ausgehandelten Preis informiert 
werden, diesen jedoch nicht (wie bei öffentli-
chen Energieversorgungsunternehmen) geneh-
migen. Die von der PURC genehmigten Strom-
preise für Energieversorgungsunternehmen 
können jedoch als Referenzwert für den Strom-
preis im PPA herangezogen werden. 

4. Wegen der politischen Unsicherheit in Bezug 
auf PPAs sollten kurzfristig eher Leasingverträge 
abgeschlossen werden. Alternative Geschäftsan-
sätze wie Miete oder Finanzierungsleasing von 
RPPs sind nach ghanaischem Recht möglich 
und werden bereits praktiziert. In diesen Fällen 
dürfte als Betreiber der Anlage regelmäßig der 
gewerbliche Abnehmer angesehen werden, der 
dann, soweit die Energieerzeugung als gewerbli-
che Tätigkeit anzusehen ist (also nicht reiner Ei-
genverbrauch), auch die erforderlichen Geneh-
migungen einholen müsste. Aufgrund des 
speziellen Zuschnitts eines PPA auf die Strom-
versorgung des Kunden, die höhere Standardi-
sierung und die durch die Vorlagepflicht bei der 
Regulierungsbehörde gegebene Gewähr für die 
Anerkennung des PPAs im Geschäftsverkehr 
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sowie die Einhaltung eines gewissen Qualitäts-
standards ist ein PPA aus Sich des Erstellers des 
Gutachtens jedoch gegenüber einem Miet-, 
Mietkauf- oder Leasingvertrag vorzugswürdig.  

5. Es besteht ein Lizenzerfordernis für sämtliche 
gewerbliche Tätigkeiten im Bereich der erneuer-
baren Energien (also insbesondere Produktion, 
Installation, Instandhaltung, Transport, Speiche-
rung und Verkauf). Zuständig für die Erteilung 
der Lizenz ist die Energy Commission.  

6. Zum Betreiben einer Erneuerbaren-Energie-
Aanlage sind folgende Genehmigungenund Li-
zenzen bzw. behördliche Beteiligungen zu be-
achten:  

Verfahren Zuständigkeit 

Provisorische Lizenz  Energy  

Commission Standortgenehmigung 

Baubewilligung (Bauge-
nehmigung) 

Betriebsbewilligung 

UVP Umweltbehörde 

Vorlage PPA (Strom-
preis) 

PURC 

7. Im Hinblick auf Rechtssicherheit und politische 
Stabilität gilt Ghana im afrikanischen Vergleich 
als funktionierende Demokratie und als politisch 
stabil. Das Rechtssystem gilt als verlässlich und 
sieht sowohl gerichtlichen Rechtsschutz als auch 
alternative Streitbeilegungsmechanismen (Arbit-
ration/Mediation) vor. Deutschland gehört aller-
dings nicht zu den Staaten, deren Urteile in 
Ghana aufgrund des Courts Act und dem For-
eign Judgments and Maintenance Orders (Re-
ciprocal Enforcement) unmittelbar vollstreckt 
werden können. Die Schieflage im Energiebe-
reich mit dem Überhang an ungünstigen thermi-
schen PPAs, gekoppelt mit einem Zögern der 
Regierung, zumindest das 10-%-Ausbauziel für 
2030 zu erreichen, und daraus resultierenden 
Barrieren wie dem Fehlen schlanker Genehmi-
gungsverfahren für Kleinanlagen bis ein Mega-
watt, ist kein Zeichen von Investitionsstabilität 
in diesem Bereich. 

 

 

 

 

B. Arbeitspaket 2: Gesellschaftsrechtliche Beziehungen zwischen der 

deutschen Muttergesellschaft und dem in Ghana zu gründenden 

Tochterunternehmen 

Der deutsche Rechtsrahmen kennt eine Vielzahl von 
Gesellschaftsformen, die sich auf der Grundlage der 
Regelungen zu Kapital, Haftung des Gesellschafters, 
Entscheidungsfindung der Gesellschafter, Ein- und 
Ausstieg, Organisationsstruktur und Steuern wesentlich 
unterscheiden. 

Basierend auf diesen Attributen wurde die Rechtsform 
der GmbH und die Rechtsform der GmbH & Co. KG 
im Vergleich dargestellt. Arten von Unternehmen, bei 
denen die Haftung nicht auf das Gesellschaftsvermö-
gen beschränkt ist, wurden unter Risikogesichtspunk-
ten nicht berücksichtigt. Gleiches gilt für die Rechts-
form der AG, die grundsätzlich auf die 
Börsennotierung ausgerichtet ist. 

Die Praxis zeigt, dass die Entscheidung zwischen der 
Rechtsform der GmbH und der Rechtsform der 
GmbH & Co. KG letztendlich durch wirtschaftliche 

und steuerrechtliche Auswirkungen bei der Umsetzung 
des Modells bei den Gesellschaftern fällt. Diese Ent-
scheidung setzt daher voraus, dass ein Geschäftsmodell 
festgelegt wird. 

 

In Ghana kann das Geschäft entweder unter einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, die nach dem 
Recht Ghanas gegründet wird, oder im Rahmen einer 
externen Gesellschaft betrieben werden. 

Da Voraussetzung für eine Stromlizenz eine nach dem 
Companies Act oder einem anderen ghanaischen Ge-
setz gegründete juristische Person ist, scheidet die ex-
terne Gesellschaft aus. Darüber hinaus wird aus Grün-
den der Haftungsbeschränkung die Gründung einer 
lokalen Gesellschaft in Ghana empfohlen. 
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C. Arbeitspaket 3: Kapitaltransfer 

Um den allgemeinen Verwaltungsaufwand, z. B. durch 
unnötige Eigentumsübertragungen oder Wertnach-
weise für Sacheinlagen, nicht zu erhöhen, wird emp-
fohlen, die Finanzierung der SPV-A grundsätzlich auf 

der Basis von Bareinlagen und Inter-Company-Loan-
Agreements aufzubauen. 

 

D. Arbeitspaket 4: Steuern und Abgaben 

Die Grundsätze der Besteuerung wurden systematisch 
dargestellt; die tatsächliche Besteuerung hängt maßgeb-
lich von den Rechtsformen und den realisierten Beteili-
gungsverhältnissen ab. Unter der Annahme einer fikti-
ven Umsatz- und Kostenstruktur und dass eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in Ghana 
eingetragen ist, gegründet wird, wurden typisierte Steu-
erberechnungen entwickelt, welche die Best Practice 
unter Beachtung der ghanaischen und deutschen Steu-
ergesetzgebung sowie dem DBA zwischen Ghana und 
Deutschland widerspiegeln. 

Demnach stellen die maßgeblichen Gestaltungspara-
meter auf die in Deutschland gewählte Rechtsform und 

den Transfer der in Ghana erzielten Ertragskraft (Divi-
dende bzw. Management Fee) zur deutschen Mutter 
ab. Demzufolge ist im Fall des Dividendenmodells die 
GmbH und im Fall des Management-Fee-Modells die 
GmbH & Co. KG zu präferieren, falls die Entschei-
dung auf rein wirtschaftlicher und damit steuerrechtli-
cher Grundlage getroffen wird. Inwiefern das Manage-
ment-Fee-Modell tatsächlich wirtschaftlicher umgesetzt 
werden kann, hängt von den in Deutschland anfallen-
den Verwaltungsaufwendungen und den Verwaltungs-
aufwendungen ab, welche durch die Dokumentation 
der Transferpreise verursacht werden. 
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Teil 8 Anhang 

A. Anhang 1: Übersicht über die Rechtsgrundlagen für den Erneuer-

bare-Energien-Sektor 

Tabelle 6: Rechtsgrundlagen für den Erneuerbare-Energien-Sektor 

Regulation Brief explanation of the regulation 

The Constitution of the Republic of Ghana The 1992 Constitution is the supreme law of Ghana and any other law found to be 
inconsistent with any provision of the Constitution shall, to the extent of the incon-
sistency, be void. 

The Renewable Energy Act, 2011 (Act 832) The Act provides for the development, management, utilisation, sustainability and 
adequate supply of renewable energy for generation of heat and power and for re-
lated matters. 

Energy Commission Act, 1997 (Act 541) The Act establishes the Energy Commission and provides for its functions relating to 
the regulation, management, development and utilisation of energy resources in 
Ghana; provide for the granting of licences for the transmission, wholesale supply, 
distribution and sale of electricity and natural gas; as well as the refining, storage, 
bulk distribution, marketing and sale of petroleum products and also provides for 
other related matters. 

The Public Utilities Regulatory Commission 
Act, 1997 (Act 538); amended by PURC 
(Amendment) Act, 2010 (Act 800) 

The Act provides for the establishment of the Public Utilities Regulatory Commission 
to regulate and oversee the provision of utility services by public utilities to consum-
ers and to provide for related matters. 

Renewable Energy SubCode for NITS con-
nected Variable Renewable Energy Power 
Plants in Ghana 

The Renewable Energy Sub-Code proposes minimum technical connection condi-
tions for a Variable Renewable Power Plant (VRPP) to the NITS. This Sub-Code is 
in line with the National Electricity Grid Code and international best practices and 
standards. 

Renewable Energy SubCode for Distribution 
Network connected Variable Renewable En-
ergy Power Plants in Ghana 

The Renewable Energy Sub-Code proposes minimum technical connection condi-
tions for a Variable Renewable Power Plant (VRPP) or embedded generator to the 
distribution network. This Sub-Code is in line with National Electricity Distribution 
Code and international best practices and standards. 

Electricity Supply and Distribution (Technical 
and Operational) Rules, 2005 (L.I.1816) 

These rules define and give directions to the supply and metering of electricity. 

Electricity Supply and Distribution (Standards 
of Performance) Regulations, 2008 (L.I. 1935) 

The purpose of these Regulations is to provide for performance benchmarks for 
electricity supply and distribution in conformity with the provisions of electricity sup-
ply and distribution (technical and operational) Rules, 2005 (LI 1816). 

Electricity Transmission (Technical, Opera-
tional and Standards of Performance) Rules, 
2008 (L.I. 1934) 

These rules define the national interconnected transmission system and establish 
the requirements, procedures practices and standards that govern the development, 
operations, maintenance and use of high voltage national interconnected transmis-
sion system. 

 

Quelle: Eigene Darstellung BBH, Februar 2018 
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B. Anhang 2: Institutional Framework in the Power Sector 

Abbildung 5: Institutional Framework in the Power Sector 

 

Quelle: Eigene Darstellung BBH, Februar 2018 
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C. Anhang 3: Institutional Framework in the Power Sector 

Tabelle 7: Institutional Framework in the Power Sector  

Quelle: Eigene Darstellung BBH, Februar 2018 
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D. Anhang 4: Estimated timeframes for obtaining certificates/ li-

censes 

Tabelle 8: Estimated timeframes for obtaining certificates/licenses 

 

Quelle: Eigene Darstellung BBH, Februar 2018 

  

                                                      

 

44 Estimated timeframe was provided by the respective Organisation/Authority. 

 

Steps 

Organisa-
tion/ Au-
thority 

Procedures Certificates Issued Estimated 
Timeframe 

(Working Days):44 

1. Company Reg-
istration to be-
come a legal en-
tity 

RGD Submit a set of Limited Liability Forms  

Pay a Registration Fee of GHC 230 and a filing 
fee of GHC 100 

Pay Stamp Duty (0.5 % of paid-up capital 

Certificate of Incorpora-
tion 

Certificate to Com-
merce Business 

5 Days 

2. Registration of 
the company at 
the tax office 

GRA Submit a required Taxpayer Registration Form Taxpayer Identification 
Number 

1 Day 

3. Investor Re-
gistration 

GIPC Submit an Investor Registration Form (Form 
GIPC/R1), Certificate of Incorporation, Certificate 
of Commerce Business, Company Regulations 
(original) 

Certificate of the proof of equity in cash (in-
formed directly from the Bank of Ghana after de-
posit of money to the commercial bank) and/or 
documentation for equity in-kind 

Payment of fee for registration (Banker’s Draft) 

Request for Automatic Immigration Quota 

GIPC Registation Certi-
ficate 

5 Days 

4. IPP Registra-
tion 

Energy Com-
mission 

Acquisition of Provisional License 

Acquisition of Siting Permit 

Acquisition of Construction Work Permit (Author-
isation to Construct) 

Acquisition of Operational License (Authorisation 
to Operate) 

Wholesale Electricity 
Supply License 

3-6 Months 

5. Environmental  

Impact Assess-
ment  

EPA Submit an Environmental Assessment Registra-
tion Form, Site Plan signed by a Licensed Sur-
veyor, Block Plan, an evidence of Neighbour-
hood Consultation 

Submit where applicable a Lease Agreement 

Environmental Permit 60 Days 

6. Company Reg-
istration to be-
come a legal en-
tity 

RGD Submit a set of Limited Liability Forms  

Pay a Registration Fee of GHC 230 and a filing 
fee of GHC 100 

Pay Stamp Duty (0.5 % of paid-up capital 

Certificate of Incorpora-
tion 

Certificate to Com-
merce Business 

5 Days 

7. Registration of 
the company at 
the tax office 

GRA Submit a required Taxpayer Registration Form Taxpayer Identification 
Number 

1 Day 
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